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Gl Leitsötze

Amtshofi u n g / Pressemitteilu n g d er Stootso nwo ltschqfl
Dorin, doß die Stootsonwoltschoft der Presse von einem Ermittlungsverfohren
gegen einen Rechtsonwolt und Notor unter Nennung seines Nomens und
Eeirft Mitteilung mocht bzw. ouf Nochfroge die Einleitung eines Ermittlungs-
verfohrens bestEfigt, konn eine AmtspflichVerletzung liegen,'fÜhrt die dorouf
beruhende öffeniliche Berichterstotiung zu einer schwerwiegenden Beein-
tröchtigung des Persönlichkeitsrechts des Betroffenen, so kommt ein Anspruch
ouf Schmerzensgeld in Betrocht.
(BGH, Urt.v. 17.3.1994 - lll ZR 15/93 -YersR1994,9791

Unerloubte Steuerbero lung / Nichrigkeit /
teilweise erloubte Türigkeiten / HonororrÜckzohlung

Ein Verstoß gegen $ 5 StBeG mocht den zugrundeliegenden Vertrog- ins-
gesomt nichtig, ouch donn, wenn er teilweise erlqubte Tötigkeiten umfoßt.

{LG Berlin, Urr.v. 10.12.1993 -20122/93 - Stbg 1994,2061

l. Ein Vertrog, dessen lnholt gegen $ 5 Abs. I Sotz I StBerG verstoßt, ist
gemöß $134 BGB nichtig.

2. Wenn iemond bei einem Kunden den unzutreffenden Eindruck erwech,
zur steuerlichen Berotung berechtigt zu sein, konn dies Rüclsohlylgt-
onsprüche wegen vorsötzlicher sittenwidriger Schödigung gemäß $ 826
BGB begründen.

(LG Berlin, Urr.v.24.l0.l99l- 58 S ll5/91- Stbs 1994,2021

I . Ein Vertrog, der gegen $ 5 StBeG verstößt, ist nichtig und bietet keine
Grundloge für Honörorförderungen des nicht berechtigten Beroters.

2. Auch Bereichungsonsprüche sind wegen $ 8lZ Abs. 2 BGB i. d. R. nicht
begründet, ebeniowenig Ansprüche ous Geschöftsführung ohne Auftrog.

IOLG Noumburg, Urr.v.l.8.1993 - 4Ulf% - Stbg 1994,2071

Auslöndische Steuerberolungsgesellscho It / Zwücl<wreisung
Die Zurückweisung einer in einem onderen Mitgliedsstoot noch dortigem
Rechtzugelossenen Steuerberotungsgesellschoft noch $ 80 Abs. 5 4C1977
ols Bevollmöchtigte verstößt, wenn iie in der Bundesrepublik nicht ols Steuer-
berotungsgesellschqft onerkqnnt ist, iedenfolls donn nicht gegen dos Recht
der EQwenn die Gesellschoft, die ouf dem Gebietder noch deutschem Recht
geregelten Steuern Hilfe leistet, die erforderliche berufliche Quolifikotion
bezogencuf dos deutsche Recht nicht nochgewiesen hot.

[BFH, Urt.v. 19.7.1994 - Vll R 107/93 - LEXinform-Dokumentnr. 0109696)

Anmerkun gz Zvr unbeschrönkten Hilfeleistung in Steuersochen sind gemöß
$$ 3 und 4 StBerG die dort oufgezöhlten Personen, Vereinigungen pp.
befugt. Dozu zöhlen Steuerberoter Steuerbevollmöchtigte, Steuerbero-
tungsgesellschoften, Rechtsonwölte und Wirtschoftsprüfer deutschen Rechts.

o
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Fristuersöumnis
- Vorfristen

- Diktot

- Kennzeichnung

- Anmerkung
(BGH, Beschl. v, 9. 6.1994 - l78 5/941

Leitsötze:

l. Werden im Büro eines Rechtsonwolts keine Vorfristen zur Berufungs-
begründungsfrist notiert, konn Wiedereinsetzung in den vorigen Stond
im ollgemeinen nicht gewöhrt werden, wenn die Nichtnotierung der
Vorfrist ols Ursoche fur die Fristversöumung in Betrocht kommt

2. Ein Rechtsonwolt, der eine Verfügung zur Eintrogung der Berufungs-
begründungsfrist ouf Tontröger diktiert, muß durch deutliche und unüber-
seh bo re H i nweise o uf derAkte sel bst u nd o m Tonirö gerf ü r d ie Miio rbeiter
in der Konzleierkennbor mochen, doß dos Diktoteine im Fristenkolender
ei nzutro g e n d e Be ruf u n gs beg rü n d u n g sf rist betrifft.

o) Den Erklörungen der Prozeßbevollmöchiigten des Klögers zu dem Antrog
ouf Wiedereinsetzung ist zu entnehmen, doß in ihrer Konzlei üblicher-
weise keine Vorfristen bei der Eintrogung von Berufungsbegründungs-
fristen notiert werden. Domit behondelt die Prozefibevollmöchtigte des
Klögers Fristsochen schon grundsötzlich nicht so, wie es den Anforderun-
gen entspricht, die on eine Orgonisotion im Büro eines Anwolts zu stellen
sind, um mögliche Fristuersöumnisse zu vermeiden. $ 233 ZPO verlongt
mehr ols eine Tötigkeit, die nur dorouf obzielt und gerode ousreicht, bei
regelmößigem und ordnungsmößigem Gong der Dinge die Einholtung
d e r N otf rist zu g ewö h rl eiste n. Der Anwolt muß seine Tötigkeit f ür die Po rtei
so einrichten, doß ouch mögliche Unregelmößigkeiten und Zwischenfölle,
sofern sie nicht oußerholb des Bereichs der vernünftigerweise qnzustellen-

den Berechnungen liegen, kein Hindernis für die Wohrung der Frist bilden.
Desholb muß noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes in der
Org o n isotion des Fristenwesens ei ner Anwo ltsko nzlei sichergestel lt sei n,

doß oußer der eigentlichen Rechtsmittelbegründungsfrist ouch eine Vor-
frist notiert wird, domit sich der sochbeorbeitende Rechtsonwolt recht-
zeitig ouf die ihn zukommende Fertigung der Rechtsmittelbegründung
einstellen konn (BGH, Urt.v. 19.11.1976 - lV ZR 36/76,YersR1977,332, 333;
Besch l. v. 29. ll.l994 - lll ZB 29 /84, VersR i985, l4B, Besch l. v. 12. 4.l9BB -
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Vl ZB 5/BB, VersR l9BB, 941; Boumboch/Louierboch/Hortmonn, ZPO,

52, Aufl. . 233 Rdn. 181; MünchKomm/Feiber,ZPO $ 233 Rdn. 90;Zaller/
Greger; ZPO,18. Aufl. $ 233 Rdn. 23 - Fristenberechnung). Hötte die
Prozeßbevollmochtigte des Klögers dem genügt, wöre die Berufungs-

begründungsfrist oller Voroussicht noch nicht versöumt worden. Dovon
ist ouch dos Oberlondesgericht in seinem rechtlichen Ansotz zutreffend

ousgegongen. Schon diese Moglichkeit einer ouf Verschulden beruhen-
den Versöumung der Frist schließt die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stond ous (BGH, Beschl. v.26.9.1991-lBl2/91, NJW1992, 574,5751.

b) Soweit dos Berufungsgericht gemeint hot, die ProzeßbevollmAchtigte

des Klögers treffe ouch desholb ein Verschulden, weil sie sich nicht dorouf
hobe beschrönken dürfen, die Eintrogung der Frisi zu diktieren, sondern
sie hobe in die-sem besonderen Fcll clre Durchführung cler-Anweisr-rng

kontrollieren müssen, konn dem ollerdings nicht zugestimmt werden. Ein

Rechtsonwqlt broucht bei einem gut geschulten, zuverlössigen und regel-
mößig überwochten Kreis von Mitorbeitern grundsötzlich nicht die Erledi-

gung ieder konkreten Einzelonweisung zu überwochen. Um eine solche
Einzelonweisung hondelte es sich ouch bei der vorliegend in Rede ste-

henden Fristuerfügung, die die Prozeßbevollmöchtigte des Klögers noch
Ken ntn isn o h me von der N ichtei ntro g u n g der Beruf u n gsbeg rü nd u n gsf rist

getroffen hotte. im o iigemeinen konn ein Prozeßbevoi i möchtigter cioroui
verlrouen, doß eine sonst zuverlössige Büroongestellte, wovon noch den
Erklö rungen der Prozeßbevol I möchtigten des Klögers vodiegend o uszu-

gehen ist, ouch mündliche Anweisungen richtig befolgt (BGH, Beschl. v.

10. t0.l99t - vil zB 4/91, NJW 1992,574t.

cl lm Streitfoll konn iedoch dem Klöger die Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stond - oußer ous dem zu o) erörterten Grund - ouch desholb nicht
gewöhrt werden, weil - wie die Ausführungen zum Wiedereinsetzungs-
gesuch und zur Begründung der sofortigen Beschwerde erkennen lossen

- die onwoltliche Fristuerfügung selbst in einer Weise getroffen worden
wor, die deren Nichtbeochtung durch die Mitorbeiter der Konzlei ohne
weiteres noch sich ziehen konnte. Domit sichergestellt wor, doß die Frist

nunmehr ouch wirklich eingetrogen wurde, wor es erforderlich, durch

deutliche Hinweise - etwo durch Aufkleberoderforbliche Morkierungen -
ouf der Akte und dem Tontröger unübersehbor dorquf hinzuweisen, doß
dqs Dihqt eine im Fristenkolender einzutrogende Berufungsbegründungs-
frist betrof. Geschoh dos nicht, log die Gefohr nohe, doß die Fristuerfü-

gung ols solche von den Mitorbeitern in der Konzlei nicht erkonntwurdg
doß Akte und Tontröger (hier dos Diktotbond) getrennt wurden und

erstere ern eut u n beo rbeitet weg g elegt wu rde. J edenfo I ls wo r ei n e solch e
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Moglichkeit ohne weiteres in Betrocht zu ziehen. Dem hot die Prozeß-
bevol I möchtigie vorl iegend n icht h in reichend Rech n u n g getro gen.

Anmerkung:

Der Anwolt, Steuerberoter oder Wirtschoftsprüfer konn ous der Entschei-
dung nur die Konsequenz ziehen, Frist-Verfügungen schrifflich festzuholten.
Mündliche Hinweise im Diktot müssen iedenfolls durch deutliche Hinweise
ouf der Akte und dem Tontröger gekennzeichnei sein {2. B. Aufkleber oder
forbliche Morkierungen). Es bleibt zwor dobei, doß ieder Prozeßbevoll-
möchtige dorouf vertrouen dorf, doß eine sonstzuverlössige Büroongestellte
ouch mündliche Anweisungen richtig befolgt Bei Anweisungen ouf Ton-
tröger bedorf es iedenfolls zusötzlicher Wornhinweise. (Gröfel

Fristwqhrung
- Telefoxgeröt

- Fehler im Empfongsgeröt
(BGH, Beschl.v. 19. 4.1994 - Vl ZB 3/941

Leitsotz:

Wird der lnholt einer Berufungsbegründungsschrift mitfels Telefox vollstön-
dig durch elektrische Signole vom Sendegeröt des Prozeßbevollmöchtigten
zum Empfongsgeröt des Rechtsmittelgerichts übermittelt, dort ober infolge
technischerStörungen (etwo eines Popierstous)nichtvollstöndig und fehler-
frei ousgedrucki, so ist dennoch von einem im Zeitpunkt der Telefoxüber-
mittlung erfolgten Eingong des Schriftsotzes ouszugehen, wenn sein der
U bertro g u n g zug rundel iegender I n ho lt o n derweit einwo ndfrei ermittel bo r
ist.

Aus den Gründen:

2. Dos Berufungsgericht hot insoweit einen Fehler in seinem eigenen
Geschöftsbetrieb ledig I ich deswegen verneint, weil ein Ved ust der feh len-
den Seiten des Telefoxousdruckes der Berufungsbegründung ouf dem
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Weg vom Empfongsg eröI zur Geschöftsstelle ousgeschlossen sei. Offen
r..o, r n r ' t,. I I -l- -l -.-I-l-l-..L-.G^..--l..-.,^ll^+::,^-J:^^lol)T oos DeruTungsgencnt leuuLn/ ()U ucr rer ilsr iluilc uilu uilv\rlrsr\ril\rrg('

Ausdruck des Telefox seine Ursoche lediglich in einer Störung des Aus-

d ruckverfo h rens i m Em pfo n gsgeröt des Bezi rksgerichtes h otte, noch dem

zuvor die vom Sendegeröt übermittelten elektrischen Signole ordnungs-

gemöß beim Empfongsgeröteingegongen woren. Sollte letzteres der Foll

sei n, kön nte d ie Beruf u ngsbeg rü nd u n g trotz des verstÜ m melten Ausd rucks

ols om 21.9.1993 beim Bezirksgericht eingegongen onzusehen sein'

o) Grundsötzlichisteinefernschriftlich(oderperTelefox)übermittelteRechts-
mittel-(Begründungs-)Schrift in dem Zeitpunkt eingegongen, in dem sie im

Em pfö n geropporot ousged ruck wird (vg l. BGHZI)1, 276, 280). Dies setzt

iedoch nicht unbedingt vorous, doß der Ausdruck fehlerlos und vollstön-

dig ist. ln der Rechtsprechung ist onerkonnt, <joß eine uniesbor ocier ver-

stümmeltzu den Akten gelongte fernschriftliche Begründungsschrift, deren

Inholt sich erst nochtröglich feststellen lößt, mit ihrem vollstöndigen lnholt

(einschließlich der Unterzeichnung durch den Rechtsonwolt) ols eingegon-

gen qnzusehen ist, wenn die Ursoche für den Mongel der Lesborkeit und

vollsröndigkeit in der sphöre des Empföngers gelegen hot (vgl. fÜr eine

Ei nspruchsbeg rü nd u n g i m Potentuerfo h ren BGä2105, 40, 44). Entsprech-

ende.s g i lt o uch o uch bei der U berm ittl u n g per Telefox (vg l. BGH, Besch l. v.

12.12.1990 -XllZB 64/90 - VersR 1991,894,8951.

Dies findetseine Rechtfertigung dorin, doß im Hinblick ouf den ous Art. 2

Abs. I GG iV.m. dem Rechtsstootsprinzip folgenden Grundsotz rechts-

stootlicher Verfohrensgestoltung Risiken und Unsicherheiten, deren Ur-

soche ollein in der Sphöre des Gerichts liegen, bei der Entgegennohme

f ristgebu ndener Sch riftsötze nicht o uf den rechtssuchenden BÜ rg er o bge-

wöltzwerden dürfen (vgl. BVerfGE 6? 3Bl,386 f. m.w.N.; vgl. hierzu ouch

Ebnet, NJW 1992, 2986, 29871.

b) Sollte doher der lnholt des Berufungsbegründungsschriftsotzes om

21. 9. 1993 zwo r vo I I stö n d i g d u rch el e ktrisch e Si g n o I e vo m Se n d eg eröt d er

Prozeßbevollmöchtigten des Klögers zum Empfongsgeröt des Bezirks-

gerichts übermittelt worden sein, dort ober lediglich infolge technischer

Stö ru n gen (etwo eines Po piersto usl n icht vo I lstö n dig feh lerf rei u n d u nver-

stümmelt ousgedruckt worden sein, so wöre dennoch von einem recht-

zeitigen Eingong dieses fristgebundenen Schriftsotzes om 21. 9.1993 ous-

zugeh en, soweit sei n I n ho lt, der der U bertro g u n g zug ru ndelo g, ei nwo nd-

frei ermittelbor ist, wos hier oufgrund des om 23. 9.1993 eingegongenen

Originols des Schriftsotzes möglich sein durfte. Etwos onderes wÜrde

ollerdings donn gelten, wenn ein Popierstou qm Empfongsgeröt dozu

geführr hötte, doß die Verbindung wöhrend der Ubermittlung obgebro-
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chen isl; so doß ouch die vollstöndige Signolübermittlung nicht stottfinden
konnte (vgl. zu einer solchen Follgestoltung BGH, tJrt.v.2.lo. l99l - lv zR
6g/gt - wM lggt, 2080,2081).

c) Dos Berufungsgericht hötte oufgrund des ihm vorliegenden Akteninholts
im Rohmen der Prüfung der Zulössigkeitsvoroussetzungen von Amts
wegen untersuchungen dorüber onstellen müssen, ob der unvollstön-
dige und verstümmelte Ausdruck des Telefox lediglich ouf einer störung
des Empfongsgeröts (trotz vollstöndiger ubermittlung der Signole)
beruhie. Denn die bei den Akten befindlichen Seiten des Telefoxous-
druckes legen eine solche Annohme durchous nohe. Die Blötter sind teil-
weise unregelmößig obgerissen und im oberen oder unteren Teilzerknit-
terf ein Ausdruck des Prozeßkostenhilfegesuchs weist eine Knitterfoltung
ouch in derMitte ouf,wobei in diesem Bereich der Druck unterbrochen isi;
gerode letzieres legt die Annohme nohe, doß hier ein popierstou im
Empfongsgerötstottgef unden hot Füreinen Fehler lediglich im Ausdrucks-
bereich des Telefoxonsch I usses des Bezirksgerichtes irotz vollstöndiger
signolübertrogung seitens des Sendegerötes spricht ouch, doß bei
letzterem der noch der Bed ien un gsstel I un g vorgesehene,,Ausd ruck noch
Fehlerbedienung" unterblieben ist.

Steuerberoterhoftung
- unterlossene Belehrung
- Beweislost

- Sochverstöndigen g utochten
(OLG Homm, Urt.v. 23.9.1994 -25Ut6B/931

Leitsotz (d. Red.l,

Behouptet derAnspruchsteller, er sei nicht bzw. unrichtig belehrt bzw. oufge-
klörtworden und sieht dies im Gege nsarzzur Dorlegung des steuerberoters
über die Erfüllung seiner Berotungspflicht, so trögt er für dos behouptete
Unterlossen die Beweislost.
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Zum Sqchverholt:

Der Klöger nimmt den Beklogten, der Rechtsonwolt und Sieuerberoier ist,

wegen fehlerhofter steuerlicher Berotung ouf Schodenersotz in Anspruch'

Der Klögerwor Kommanditist der Firmo C'Chemie GmbH & Co' KG. Durch

Abfindungsvertrog vom 12. 3.1987 schied er ous der Gesellschoft ous' Gem'

g2Zil+.1 des Abfindungsvertroges erhielt der Klöger zunÖchst eine {este

Abfindung in Höhe von 5,4 Millionen DM. DorÜber hinous erhielt er fÜr die

Douer von 5 Johren eine vorioble Abfindung, die in I3 des Abfindungs-

vertroges wie folgt geregeli ist'

"... Die vorioble Abfindung errechnet sich wie folgt'

Noch dem Gutochten der w-Revision GmbH vom 13.2.1987

wurde der durchschnittliche, nochhoitig erzieibore Zukunfis-

ertrog ouf DM 2.262.000,00 fÜr die Firmo C. {estgestellt. Soweit

der Johresgewinn in den Johren l98Z bis l99l diesen Zukunfts-

ertrog überschreitet, erhölt Herr J. A. hierfÜr einen Befrog von

30% des den vorgenonnten Zukunftsertrog Übersteigenden

Betroges des Johresgewinns der Gesellschoft'

ZifIer 5,

Die iöhr-liche vor.ioble Abfindung ist spötestens om 30.9. des

dorouffolgenden Kolenderio h res föllig."

ln $ 6 des Abfindungsvertroges wor ein Wettbewerbsverbot fÜr den Klöger

fur die Douer von f ünf Johren vereinbort'

ln $ lO des Vertroges wurde die berufsrechtliche Hoftung des Beklogten ouf

DM 500.000,00 begrenzt'

Auf den weiteren lnholt des Abfindungsvertroges vom 12.3.1987 wird Bezug

genommen.

Bei den Vertrogsverhondlungen wurde der Klögervom Beklogten in gesell-

schoftsrechtlicher und steuerrechtlicher Hinsicht beroten, wobei es ouch

dorum ging, ob ouf die vorioble Abfindung $ 34 ESIG Anwendung finden

würde. Stt"itig ist dobei zwischen den Porteien, ob der Beklogte die Anwen-

dung der SteuerermöDigung ols sicher hingestellt hotte, oder ob er ouf dos

Risikl hingewiesen hotte, doß die vorioble Abfindung von $ 34 ESIG mög-

licherweise nicht erfoßt werde.

Die vorioble Abfindung wurde erstmols im Johre l9B8 gezohlt. Dobei vertrot

dos zustöndige Finonzomt L. die Auffossung, dofi $ 34 ESIG keine Anwen-

dung finde und unterworf dementsprechend mit Steuerbescheid vom

zg.q.pag, ouf dessen lnholt Bezug genommen wird, die EinkÜnfte ous

Gewerbebetrieb ei nsch I iefil ich der vo rio blen Abfi nd u n g dem vol len Steuer-

sotz. Dos onschließende finonzgerichtliche Verfohren vor dem Finonzgericht
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M., in welchem der Klögervom Beklogten vertreten wurdg endete mit einer
übereinstimmenden Erledigungserklörung, nochdem folgende Erklörung
obgegeben worden wor,

,,Dos Finonzomtwird den Bescheid 
,lgBB 

dohin berichtigen, doß
die Halfte des Betroges dem begünstigten Steuersoiz unterliegt.
Bei den Veronlogungen l9B9 -igg2 wird entsprechend ver-
fohren werden."

Dementsprechend wurden die Steuerbescheide fur die Johre lgBB - lggl
geönderf ouf den lnholt der geönderten Steuerbescheide wird Bezug
genommen . - zuvor, mit Schreiben vom 4.11.1992, quf dessen lnholt Bezug
genommen wird, hotte der Beklogte geöußert, doß eine einverstondliche
Regelung zum Abschluß des gesomten finonzgerichtlichen Verfohrens im
lnteresse oller Beteiligten liege.

Aus den Gründen:

t.

Eine Hoftung des Beklogten ous dem rechtlichen Gesichtspunktderpositiven
verletzung des Berotervertroges kommt nicht in Betrocht, do eine pflicht-
verletzung des Beklogten noch dem Ergebnis der Beweisoufnohme nicht
festgestelltwerden konn. Dobei istvorob dorouf hinzuweisen, doß derienige,
der eine zur Belehrung und Aufklörung verpflichrete person k. g. Re.it -
onwolt, Notol wirtschoftsprüfer oder - wie hier - sreueÄeroter) ouf
Schodenersotz in Anspruch nimmt, weil diese ihre Berqtungspflichten nicht
gehörig erfÜllt hobe, für dieses behouptete Unterlossen die Beweislost trögt.
Der senot fol gi insoweit der in Literotur u nd Rechtsprech un g inzwischen ein-
heitlich verrrerenen Auffossung (BGH Gl3/85: NJWIgB i,z64t26sl, BGH
Gl 87, 84 : WM lgB7,72S V2n; G 87, 66: NJW lgg7,t322; Gt 92,249 :
NJW 1992,1695 [169V; OLG Düssetdod Gt B/94, 243 f+.1245/246J; Spöih,
Die zivilrechtliche Hoftung des steuerberoters, 3. Aufl. Zusommenfossung s.
455; Gröfe/Lenzen/Roiner, sieuerberoterhoftu ng,2. Avll.,Rdn.336; polondt,
Kommento rzum BGB, 53. Aufl., $ 363 Rdn. I und $ 2üRdn.ll). Die dem Beroter
von derRechtsprechung ouferlegteSubstontiierungslostfürdie Erfüllung sei-
ner Berqtungspflicht hoiderBeklogte dodurch genüge geton, doß erkonkret
behouptet hot, er hobe den Klöger nochholtijaoÄt iingewiesen, doß es
zweifelhoft sei, ob dos Finonzomt ouch ouf die vorioble Abfindung dem
ermö0igten steuersotz gem. $ 34 ESIG onwenden würde. Mehr hotte der
Beklogte nichtvortrogen können, um seiner ihm von der Rechtsprechung ouf-
erlegten Substontiierungslost zu genügen (vgl. dozu ouch OLG Düsseldod
o.o.O.).
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Die durchgeführte Beweisoufnohme hot den Nochweis der Richtigkeit der

Dorsteiiung cjes Kiogers nichierbringen können. Die Zeugen Vv1 uncl I hoben

zu derentscheidenden Frogg ob nömlich der Beklogte, wie der Klöger be-

houptet, den Steuervorteil noch $ 34 ESfG ols sicher hingestellt hot, keine

konkreten Angoben mochen können. Auch dervon den genonnten Zeugen

dorgestellte Ablouf derVerhondlungen lößt einen Schluß ouf die Richtigkeit

derborstellung des Klögers nicht zu. Donoch konn nur festgestellt werden,

doß sich die Verhondlungen onlofllich des Ausscheidens des Klögers Über

einen löngeren Zeitroum hingezogen hoben, wobei zunöchst nur eine ins-

gesomtfeste Abfindung ins Auge gefoßtworden sei. Erst in der letzten Phose

JerVerhondlungen hobe mon schließlich, weil mon sich Über die Hohe der

Zukunftsertröge nicht hobe einigen können, ols ,,Kompromi0lösung" den

Weg gefunden, einen Teil der Abfindung ols vom totsöchlichen Johres-

gewinn obhöngige ,yorioble Abfindung" fur die Douervon 5 Johren zuver-

"inbor"n. 
Dobei hoben die Zeugen W. und F Übereinstimmend bekundet,

doß mon um die Formulierungen ,,gerungen" hobe und, doß mon sich

schließlich ouf die Formulierung ,yorioble Abfindung" onstott ,,Gewinn-

beteiligung" geeinigt hottg um, wie es der Zeuge W. ousgedrÜckt hot, ,,der

onderen Slite t, helfen" und um - wie es der Zeuge E formuliert hot, f Ür diese

den holben Steuersotz,,erreichbo/' zu mochen.

Dieser Ablouf spricht eher gegen die Dorstellung des Klögers, do donoch

einiges dorouf hindeutet, doß in den Verhondlungen fur die doron Beteilig-

ten, zu denen ouch der Klöger gehörte, schon Zweifel on der Erreichborkeit

des holben Steuersotzes bestonden hoben und doß mon versuchen wollte,

durch die gewöhlte Formulierung den insAuge gefoßien Steuervorteil so gut,

wie es eben unter den Umsiönden ging, gegenÜber dem Finonzomt dorstell-

bor zu mochen. - Dorüber hinous wird die Richtigkeit der Dorstellung des

Klögers durch den Schriftwechsel vom22.1./10.2.1988 iedenfolls erschÜttert.

Den n i n sei n em Sch rei ben v om 22.1. l9B8 berichtet der Beklo gte von sei nen -
zunöchst erfolgreichen - BemÜhungen, seine Auffossung bezÜglich der

Versteuerung noch dem ermößigten Steuersotz dem Finonzomt gegenÜber

durchzuseizen,wobeieriedoch in dem Schreiben deutlich ouf die bestehen-

den rechtlichen Zweifel hinweist. ln seinem Antworischreiben vom l0' 2'1988

öußerf der Klöger demgegenÜber lediglich seine Freude Über die ,,gute

Nochrichl,jwonoch ,,geklört sei'j doß die von C. gezohlten oder noch zu

zohlenden Betröge dem holben Steuersotz unterliegen. Hötte der Beklogte,

wie der Klöger behouptet, frÜher niemols einen Zweifel doron gelossen, doß

die Abfindung insgesomt dem ermößigten Steuersotz unterliegt, so hötte es

vom Stondpunkt des Klögers her nohegelegen, seine Verwunderung Über

die nunmehr in dem Schreiben vom22.l.l9BB geöußerten Zweifel zum Aus-

druck zu bringen. Auch ist ouf dem Hintergrund der Dorstellung des Klögers
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die Formulierung, es sei ,,geklö,rt'i doß die zu zohlenden Betröge dem holben
steuersotz unterlögen, nur schwer verstöndlich, ,,geklör( werden konn
nömlich nur etwos, wos zuvor unklorwor. - Demgegenüber könnte zwor die
Formulierung im letzten Absotzdes schreibens des Beklogten vom 16.3.1gg7
für die Dorstellung des Klögers sprechen. Dobei ist [edlch zu berücksich-
tigen, doß es nicht der Lebenserfohrung widerspricht, wenn ein Beroier
unmittelbor noch dem erfolgreichen Abschluß longwieriger vertrogsver-
hondlungen - der Beklogte öußert in dem Schreibin orrdr.i.kli.h seine
Freude über den erfolgreichen Vertrogsobschluß - den Mondonten nicht
weiterhin mit Zweifeln belostet, sondern sich zuversichtlich öußert, ouch
wen n in den Vertrogsverho n d I u n gen sel bst die entsprechen den Zweifel zu m
Ausdruck gekommen sind. Ein Rückschluß dorouf, doß der Beklogie bei den
Vefrogsverhondlungen selbst die Erlongung des Steuervorteils ols sicher
dorgestellt hot, lößt sich mithin ous dem lnholt des genonnten Schreibens
iedenfolls nicht zwingend entnehmen.

lm übrigen wird die Dorstellung des Klögers zwor durch die Aussoge der
Zeugin A. gestützf [edoch reichen die Angoben der Zeugin nicht ous, um
den senot die sichere uberzeugung für die Richtigkeit deiDorstellung des
Klögers zu vermitteln.Zum einen isi nichi zu verkennen, doß die Zeugin ein
gonz erhebliches eigenes lnteresse on dem Ausgong des Rechisstreits hot,
do sie ols Ehefrou des Klögers unstreitig on der geltend gemochien Scho-
denersotzsummg beideres sich um einen gonz"ih"bli.h"n Betrog hondelt,
portizipieren würde. lm übrigen hot die Zeugin lediglich bekundet, doß von
dem Beklogten immer gesogt worden sei, doß ,der Verkoufspreis,, dem
hölftigen steuersotz unterliege. ob dies gerode ouch im Bezug ouf die
vorioble Abfindung geöußert wurdg ging ous der Aussog" d"r, Zeugin
iedenfolls nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit hervor. Dobei ist ouch-zu
berücksichtigen, doß eine vorioble Abfindung zunöchst überhoupt nichi
verhondlungsgegenstond wor und erst in der letzten phose derVerhondlun-
gen ols Kompromißlösung ins spiel gebrocht wurdg so doß nicht ouszu-
schließen ist, doß sich die Aussoge der Zeugin, sie und ihr Ehemonn seien
dohingehend beroten worden, doß,,die Abfindung,, nur mit dem hölffigen
steuersotz zu versteuern sei, sich ouf die Berotungen in der früheren phäse
bezog, ols nur die feste Abfindung in Froge stond, bei der der Steuervorteil
nicht zweifelhoft ist.

Hot der Beklogte obet wos noch dem Ergebnis der Beweisoufnohme ieden-
fqlls nichtzu widerlegen wor die Anwendung des hölftigen steuersqtzes ouf
den.,,vorioblen" Teil der Abfindung ols zweifelhoft dorgestelh, so entföllt eine
Pflichverletzung des Beldogten.vielmehr log es donn im Risikobereich des
Klögers selbst, ob der ins Auge gefoßte Steuervorteilvor dem zustöndigen
Finonzomt bzw. den Finonzgerichten zu reolisieren wor oder nicht.
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'll'
Eine PflichVerletzung des Beklogten konn ouch nicht im Hinblick ouf dos

Unterlossen einer,,Zusommenbollung" der EinkÜnfte ous der Abfindung ouf

ein Veronlogungsiohr festgesiellt werden. Zwor steht einem Steuerpflichti-

gen, der seinen Gewerbebetrieb oder; wie hier, seine Beteiligung on einem

öewerbebetrieb gegen wiederkeh rende BezÜge veröußert, ein Wo h I recht

zu zwischen einer Versteuerung eines noch $ 34 Abs. 2 ESIG begÜnstigten

Veröußerungsgewinnes im Zeitpunkt der Veröußerung oder einer Versteue-

rung nicht Üegunstigter nochtröglicher EinkÜnfte ous Gewerbebetrieb im

Tuflvßzertpunkt noch $$ 15 Abs. l, 24 Nr. 2 ESIG (Schmidt, Kommentor zum

Einkommensteuergeseta 13. Aufl., Ann.44o zu $ 16 sowie Anm. B zu $ 34)'

Abgesehen dovon, doß eine Verontwortlichkeit des Beklogten schon

deshoib trogiich ist, weii cjer Sieuerpfiichtige dqs Wohl'echi spöiesiens mit

Abgobe d"i St"r"rerklörung fÜr den Veronlogungszeitroum der Veröuße-

,rn! , hi"r, olso für dos J ohrl9}7,hötte ousÜben mÜssen (Schmidt, o.o.O', $ 16,

XnÄ.lqo ccl und der Beklogte unstreitig zur Erstellung der Sieuererklörung

für dos Johr 1987 nicht beouftrogt wor, setzt eine ,,Zusommenbollung" der

Einkünfte ouf ein Veronlogungsiohr vorous, doß sich die kunftige Gewinn-

und U msotzentwickl u n g einigermoßen zuverlössig besti m men loßt (Sch m idt,

o.o.o., Anm. 44 b; Blümich, Einkommensteuergeselz, 916 Rdn. 144, ]45

m.w.N.).

Grundsötzlich ist donoch zwor ouch bei umsotz- oder gewinnobhöngigen

Bezügen dem Steuerpflichtigen die Sofortversteuerung nichl zu verwehren,

iedoÄ nur donn, wenn diesl quf konkrete Angoben über die mutmoßliche

Lünftige Entwicklung und domit den Wert des Veröußerungspreises gestützt

w"rdJn konn (Schmidt, o.o.o.; Littmonn/Ritz/Meinckg, $ 16 Rdn. 951. Diese

Voroussetzung, die vom Klöger hötte dorgelegt werden mÜssen, konn im

vorliegendenloll nicht festgestellt werden. Gegen die erforderliche zuver-

lAssigl Prognostizierborkeit der künftigen Gewinnentwicklung spricht dobei

schon entsiheidend der Umstond, doß uber die Ewortungen des Zukunfts-

ertroges gerode keine Einigung erzieli werden konnte und doß gerode

doron die ursprünglich ins Auge gefoßte Vereinborung einer festen Abfin-

dung scheiterte. Unstreitig logen bei den Vertrogsverhondlungen die Vor-

stellungen der Porteien über die zu erwortenden Zukunftsertröge weit ous-

einondier, wobei der Klöger zunöchst eine Forderung in Höhe von 16 Mil-

lionen DM geltend gemocht hotte,wöhrend die Gesellschoft nur4 Millionen

DM geboten hotten. Unstreitig istweiterhin, doß der Klöger nicht bereitwor,

dos öutochten derW.-Revision GmbH vom 13. 2.19'B7,in welchem ein durch-

schnittlicher noch holtig ezielborer Zukunffsertrog von 2.262.000,00 DM

festgestellt wurde, zu okzeptieren und doß er sich desholb schließlich mit

einJm Abschlu0 ouf der Bosis einer teilweisen vorioblen Abfindung bereit-
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erklort hotte. Unter diesen Umstönden ist nicht ersichtlich, wie die erforder-
I iche zuverlössige Prog nose der künftigen Gewin nerwo rtun gen dem Fino nz-
omt gegenüber hötte dorgestellt werden können, zumol ouch die spötere
Entwicklung gezeigt hot, doß die in den einzelnen Johren ongefollenen
Gewinng ouf denen die in den Sieuerbescheiden entholtenen Einkünfte des
Klögers,,ous Gewerbebetrieb" beruhten, in den einzelnen Johren erheblich
voneinonder obwichen. Jedenfolls hot der Klöger die entsprechenden Vor-
oussetzungen trotz Hinweises des Senotes in der mündlichen Verhondlung
nicht dorlegen können. Die Einholung eines Sqchverstöndigengutochtens zu
der Froge der,,Zusommenbollung" der Einkünfte kom nicht in Betrocht, do es
sich bei der Froge, unterwelchen Voroussetzungen dos Wohlrecht des Steuer-
pflichtigen zwischen der begünstigten Sofortversteuerung und der nichtbe-
günstigten Zuflußbesteuerung besteht, um eine steuerrechtliche Rechtsfroge
hondelt, die vom Senot selbst zu entscheiden ist.

Ste u erbero terpf I ich ten
- lnformotionspflicht des Mondonten
- Belegprüfung

- U nternehmensönderung
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 17.3.1994 - 13 U lto/93)

Leitsotz:

Der Steuerberoter m uß kom mento rlos ü bergeben e Beleg g d ie er zur Anferti-
gung von Johresobschlüssen und Steuererklörungen benötigt, nicht dorouf
überprüfen, ob sich ous ihnen eine Anderung der Unternehmensverhöltnisse
ergibt.

Aus den Gründen:

t.

Es bedorf keiner Entscheidung, ob vertrogliche Bindungen nurzwischen der
Klögerin zu l) und dem Beklogten zustonden gekommen sind, der beste-
hende Vertrog ober Schutzwirkungen zugunsten des Klögers zu 2) entfoltet.
Die erhobenen schodenersotzonsprüche sind iedenfolls desholb unbe-
gründet, weil dem Beklogten nicht der Vorwurf gemocht werden konn, er
hobe die Klöger steuerlich fehlerhoft beroten.
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I . Der Beklogte wor noch dem ihm erteilten Mondotverpflichtet, die Johres-

obschiüsse unci ciie Steuererkiörungen fÜr dos von der Klögerin zu l)

betriebene einzelkoufmönnische Unternehmen sowie die gemeinsome

Einkommensteuererklörung der verheiroteten Klöger zu fertigen. Der

Steuerberqter hot bei einem derortigen Auftrog zu prÜfen, welche Steuer-

totbestönde ver"wirklicht wurden, steuerliche BegÜnstigungsvorschriften zu

berücksichtigen und hierzu notwendige ,Antröge rechtzeitig zu stellen

(Grofe/Lenzen /Ro i n er, Steuerberoierh oftu n g. 2. Aufl., Rd n. 295 ). Dieser

Prüfung muß eine erschöpfende Aufklörung des Sochverholts vorous-

gehen. Do Steuererklörungen nur donn den Anforderungen des Abgo-

benrechts genügen, wenn der Steuerpflichtige genou bekonnt ist, trifft

den Steuerberoter mit der Ubernohme des Mondots die Pflicht, sich Über

die Person des Inhobers eines betreuten Gewerbebetriebes Gewißheitzu

verschoffen ( BGH VersR 1980, 264, 2651.

Der Streitfoll weist die Besonderheit ouf, doß der Beklogte die steuerliche

Berotung der Klöger o b1.7.1987 noch Ubernohme der Proxis eines onde-

ren Steuerberoters fortgesetzt hot. Die totsöchlichen Verhöltnisse, die nun-

mehr die Grundloge f ür den Vorwurf fehlerhofter Berotung bilden, hotten

sich ober bereits vor der ProxisÜbernohme geöndert. Der Ehegotten-

orbeitsvertrog ist zwischen den Klögern om 1.9.1984 geschlossen wor-

den. Diese komen im Johre 1986 überein, in den Geschöftspopieren und

Firmenstempeln neben dem Fomiliennomen und dem Anfongsbuch-

stoben des Vornomens der Klögerin zu ll ouch den Anfongsbuchstoben

des Vornomens des Klögers zv 2l ovfzvnehmen. Dos ober {uhrte im

Rqhmen einer Betriebsprüfung zu der Feststellung des Finonzomtes, der

Klöger zu 2l erlülle die steuerlichen Anforderungen eines Mitunterneh-

mers, wos letztlich die Umquolifizierung seiner Einkünfte ous nichtselb-

stöndiger Arbeit in Einkünfte ous Gewerbebetrieb zur Folge hotte. Die

Klögerhötten die Anderung des Firmennomens on sich schon dem Proxis-

uortöngerdes Beklogten mitteilen mÜssen. Denn den Mqndonten trifft bei

der erforderlichen Sqchverholtsoufklörung eine deutlich ousgeprögle

Pflicht zur Unterstützung des Steuerberoters (Spöth, Die zivilrechtliche

Hoftung des Steuerberoters,3. Aufl., Rdnr.l34l. Ohne ousdrÜckliche Hin-

weise ouf die vorgenommenen Anderungen konnte iedenfolls der

Beklogte den steuerrechtlichen Sochverholt hinsichtlich der Stellung des

Klögers zu 2l im Betrieb der Klögerin zu ll ols geklört onsehen.

2. Der Beklogte ist ober ouch donn nicht zum Schodenersotz verpflichtet,

wenn mon zugunsten der Klöger onnimmt, der Sqchverholt hötte noch der

Proxisübernohme noch einmql von Grund ouf ermittelt werden mÜssen.

Die Klöger trogen im Berufungsrechtszug vor, ihnen sei gor nicht bewußt

gewesen, dofi die Anderung der Geschöftspopiere mit steuerlichen Kon-

376



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 121g4

sequenzen verbunden gewesen sei. sie hötten vielmehr ongenommen,
doß der Klöger zu 2l noch wie vor ols Angestellter des unternehmens
fungierg und zwor oufgrund des ungekündigten Anstellungsvertroges
vom 

.l.9.1984. 
Selbstwenn olso der Beklogte noch der Proxisübernohme

gefrogt hötte, ob eine Anderung steuerlich bedeutsomer Totsochen
eingetreten sei, so wöre diese Froge ongesichts der Vorstellungen der
Klöger;, hinsichtlich des Firmennomens ollenfolls optisch etwos geöndert
zu hoben, verneintworden. Sie hofien io ouch keinen Anloß gesehen, den
Vorgönger des Beklogten vor der Anderung der Geschöftsbriefe und
Firmenstempelum Rotzufrogen. Selbstwenn mon noch ollem bemöngeln
wollte, der Beklogte hobe den Sochverholt nichtsorgföltig und zutreffend
ermittelt, donn müßte die Ursöchlichkeit dieser pflichverletzung für den
eingetretenen Schoden verneintwerden. Denn die gebotene Hondlung
hötte den Eintritt des Schodens nicht verhindert.

3. Es bleibt der nicht gerechtfertigte Vorwurf, zu den Feststellungen der
Betriebsprüfer hötte der Beklogte schon bei Fertigung der Johresob-
schlüsse und Steuererklörungen oufgrund der ihm zur Verfügung gestell-
ten Unterlogen gelongen müssen. Selbstwenn on dievom Steuerberoter
zu beochtende sorgfolt ein strenger Moßstob onzulegen ist, so konn er
doch dqvon ousgehen, doß derMondontAnderungen des steuerrechtlich
bedeutsomen sochverholts von sich ous onzeigt (BGH, o.o.o.). Desholb
muß der steuerberoter kommentqrlos übergebene Belege, die er zur
Anfertigung der Johresobschlüsse und Steuererklörungen benötigt, nicht
dorouf überprüfen, ob sich ous ihnen eine Anderung der Unternehmens-
verhöltnisse ergibt. Die neuen Geschöftsbriefe und Stempel sind ober
ouch nicht so gestoltet, doß iedem mit durchschnittlicher Sorgfolt orbei-
tenden Steuerberoter sog leich der steuerrechtl ich relevo nte Totbesto n d
hötte offenbor werden müssen. Bei den Geschöftsbriefen föllt in erster
Linie der einen co. 5,7 cmx 5 cm g roßen Ro h men ousf üllende Firmen no me
,,H. D. B. F" ins Auge. Der kleingedruckte Zuso|z ,*" - dos ,,A,., stellt den
einzigen Hinweis ouf den Klöger zu 2l dor - geröt zwongslöufig in den
H i nterg ru n d. Die Fi rm enstem pel tro gen zwo r i n g leich g roßen Buchsto ben
die uberschrift,,B.-E + H'l Do sich der Beklogte bei der Auswertung der
Belege obervornehmlich ouf ondere Dinge konzentrieren muß, konn dos
übersehen des Anfongsbuchstobens des Vornomens des Klögers zu 2l
n icht o ls Sorgfo ltspf I ichtverletzu n g g ewertet werden. o h n eh i n so I I en der-
ortige Abkürzungen bei der gewerblichen Betötigung von Eheleuten in
der Regel gerode unouffollig zum Ausdruck bringen, doß sich der Firmen-
inhober geöndert hot oder eine Nochfolgefirmo gegründet worden ist.

Der Senot teilt im übrigen nicht die Auffossung der Klöger; doß der
Beklogte den Rot hötfe erteilen müssen, ein Geschöftskonto, dos ouf den

a
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Nomen der Klöger loutet, oufzulösen. Es ist völlig offen, welche

Gescl-röftsvo€ünge über dieses Konto obgewickelt wordcn sind.

Die Klöger hoben zum einen lediglich Kontoouszüge per 31.12.1986,

31.12.1987,31.12.1988, 30.12.1989 und 31.12.1990 vorgelegi. Auf den -
neuen - Geschöftsbögen der Klögerin zu l)werden zum onderen nur dos

Konto bei der D., dos P und dos K. Nr. bei der S. D. erwöhnt. Dos bei dem

letztgenonnten lnstitut dorüber hinous gefuhrte E. Nr. ist dogegen nicht

oufgeführt worden. Zohlungen von Kunden der Klögering zu l) konnten

ouf diesem Konto folglich gor nicht verbucht werden.

4. Ob der Beklogte sein besonderes Augenmerk ouf dos bestehende Ehe-

gottenorbeitsverhöltnis zu richten hotte, wie die Klager meinen, konn

dohinstehen. Es liegtein schriftlicherArbeitsvertrog vor, derin derVergon-
I :r - ,- f:-- -.--^.--r ^.- ^-l----r .,,^--J^^ . ^,^-gerlrlell volll llllullzullll ullcl Kulllll vvulLlt ll vvlrr.

5. Schließlich konnte der Beklogte unmittelbor vor oder noch der im Johre

1991 durchgeführten Betriebsprüfung keinen Rot erteilen, durch den die

Umquolifizierung der Einkünfte fürdieJohre 1986 bis l99Overmieden wor-

den wöre. DieAnderung der Firmenbezeichnung hate f urdieVergongen-
heit keine steuerrechtliche Wirksomkeit mehr entfolten können.

Steuerberoterhoftung
- Sieuerobzug bei beschrönkt Steuerpflichtigen

- Erstottung von Berotungskosten

- Steuerstrofe, Verfo h renskosten
(OLG Düsseldorf, Urt.v. 13.1.1994 -13 0 302/921

Leitsötze (d. Red.),

l. Der Mondont ist rechtzeitig ouf die Verpflichtung zum Einbeholt der

Abzugssteuer gemöß 5 50 o Abs. 5 SoIz2 ESIG hinzuweisen.

2. Berotungskosten sind nur erstottungsföhig, wenn sich ous der Honoror-

rechnung ein ursöchlicher Zusommenhong der Berotungstötigkeit mit

einer vorongegongenen fehlerhoften steuerlichen Berotung nochvoll-

ziehen löflt.

3. Kosten einer Strofverfolgung sind nicht im Wege des Schodenersotzes

ousgleichsföhig.
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Totbestond:

Der Beklogte hot die Klögerin von lg8l bis l99l in steuerlicher Hinsicht be-
roten. Seit dem Johre lg8i stond die Klogerin in Verbindung mit der domols
ouf der lnsel onsössigen X (nochfolgend A.). rm Rohmen dieser Geschöfts-
verbindung bezog die Klogerin sogenon nte Mosterbönder f ür Sporfuero n-
stoltungen. Diese Bönderwurden von der Klögerin in Deutschlond kopie't,
synchronisiert, beorbeitet und onschließend ols Videobander vertrieben.
Gegenstond der zwischen der Klögerin und der A. bestehenden Verbin-
dung sind vertröge über die Einröumung eines Nutzungsrechts on Film-
werken im sinne des Urheberrechtsgesetzes. Hiernoch hot die Klögerin dos
Recht erworben, Ubersetzungen und ondere filmische Beorbeitungen oder
umgestoltungen des ieweiligen Filmwerks zu fertigen und zu nutzen.

Die Klögerin hot in dem genonnten Zeitroum die vereinborten Lizenzgebüh-
ren in voller Höhe on die A. überwiesen. Die A. ist noch deutschem St"r"o
recht beschrönkt steuerpflichtig im sinne von s 39 Abs. I Nr. 9 ESIG. lm
Anschluß on die Auffossung der Finonzverwortung gehen ouch die porteien
dovon o us, doß dos zwischen Gro0brito n n ien u nd Deutsch lo n d besteh en de
Doppelbesteuerungsobkommen dos Gebiet der lnsel nicht einschließt.
Noch $50oAbs.5 inverbindung mitAbs.4 Nr.3 EstGobliegtdem inlöndi-
schen Lizenznehmer (: Klögerin) die Verpflichtung, die ouf die Lizenzgebuhr
entfollenden Einkommen- und Körperschoftssteuern on dos Finonzomt obzu-
führen. Dies ist im Foll der Klögerin unterblieben, do die porteien zunöchst
dovon ousgingen, doD ouf die ouf der lnsel onsössige A. dos Doppelbe-
steuerungsobkommen Anwendung finde. rm Johre l99l edieß dos Finonzomt
gegen die Klagerin Hoftungsbescheide hinsichtlich der nicht gezohlten
Abzugssteuern, wobei die gezohlten Lizenzgebühren gemöß $ t62 Ao ge-
schötzt wurden. Die endgültige Höhe der von der Klögerin zu zohlenden
steuern stond im Zeitpunkt der Klogeerhebung noch nicht fest, do dos von
der Klö geri n betriebene Ei nspruchsverfo h ren noch n icht o bgesch lossen wo r.

Der Beklogte hotsich erstinstonzlich dorouf berufen, do0 die Nichtonwend-
borkeit des Doppelbesteuerungsobkommens ihm nicht onzulosten sei. ln
der Fossung des Doppelbesteuerungsobkommens vom 23.3.1990 sei im
Gegensotzzu derfrü heren Fossu n g des Abkom mens n icht meh r o usd rückl ich
gesogtworden, doß dos Gebiet der lnsel nicht unier dieses Abkommen folle.

Dos Londgericht hot der ouf Feststellung der Schodenersotzverpflichtung
des Beklogten gerichteten Kloge durch urteil vom 12.11.1992, ouf dos zur
Dorstellung der nöheren Einzelheiten verwiesen wird, stottgegeben: Der
Beklogte hobe seinevertroglichen Pflichten verletzt,weil erdie KlEgerin über
die bestehende verpflichtung zum Einbeholt derAbzugssteuern ni-ht cufge-
klo rt ho be. Aufgobe des Beklogten sei es gewesen, die Klagerin über steuer-
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liche Probleme - hier: steuerliche Besonderheiten des Lizenznehmers im

Verhöltnis zu einem ouslöndischen Unternehmer - uu[zuklören. Der Beklogic

hobe sich dobei nicht ouf den Wortlout des Doppelbesteuerungsobkom-

mens berufen dürfen. Der Klögerin sei ouch ein Schoden entstonden, do die

Steuernochforderung bei sochgerechiem Verholten des Beklogten hötte ver-

mieden werden können.

Mit der dogegen gerichteien Berufung mocht der Beklogte in erster Linie

geltend, do-ß J"t Klögerin kein Schoden enfstonden sei. Dies gelte fur die

ü"ronlogrngszeitröume bis l9B3 schon desholb, weil eine lnonspruch-

nohme Jet kogetin wegen der zwischenzeitlich eingetretenen Veriöhrung

nicht in Betrochi komme. Diese Einrede mÜsse und könne die Klögerin dem

Finonzo mt entgegenholien.

Sodonn bestreitet der Beklogte doß die Klögerin den größten Teil der fest-

gesetzten Steuer bezohlt hobe. Weiterhin ist er der Auffossung, doß die

klogerin ongesichts der bestehenden Schodenminderungspflicht von dem

ihr gegenüber der A. zustehenden Anspruch ouf Ausgleichung der Steuer-

belostrng hötte Gebrouch mochen mÜssen. Angesichts der fortbestehen-

den Geschöftsverbindung mitderA. hAtte die Klögerin mitihrem Erstottungs-

o nspruch g egen ü ber dem Anspruch der A. o uf Zo h I un g der LizenzgebÜ h ren

o.;fi-echnen können. SchIießlich,,^,,iederholt der Beklcgte seinen Rechtsstond-

punkt, wonoch eine schuldhofte Pflichtverletzung seinerseits zu verneinen

sei, Er hobe sich stets on dem eindeuiigen Wortlout des deutsch-britischen

Doppel besteueru n gso bko m mens orientieri. Sch I ießl ich h ötte dos Fi no nzo mt

bei Berücksichtigung dieses Gesichtspunkts im Rohmen der Ermessensous-

übung noch $ tqlRbs.lAO von einer lnonspruchnohme der Klögerin obse-

hen können, weil diese die Körperschoftssteuer lediglich infolge eines ent-

schuldboren Rechtsirrtums nicht einbeholten und obgefÜhrt hobe.

Der Beklogte beontrogt,

die Kloge unter Abönderung des londgerichtlichen U rteils obzuweisen'

Die Klögerin beontrogt,

die Beruf un g zurückzuweisen.

sodonn öndert sie ihren Klogeontrog, wobei sie teilweise vom Feststellungs-

ontrog zum Leistungsontrog übergeht. Sie beontrogt nunmehr,

I . den Beklogten zu verurteilen, on sie 77'453,78 DM nebst 4 0/o Zinsen seit

Zustellung der Berufungserwiderung (3. 6. 1993) zu zohlen,

2. festzustellen, doß der Beklogte verpflichtet sei, on sie weitere 63'004,80

DM zu zohlen, sobold der Nochweiß erbrocht sei, doß die zustöndigen

Finonzbehörden gegen sie - Klögerin - ous einem Betrog in vorgenonn-

ter Höhe oder in Teilen hiervon vollstreckt hötten.
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{

3. festzustellen,doßderBeklogteverpflichtetsei,ihrollenweiterenschoden
zu erstofien, der ihr ous der Nichtobführung von Abzugssteuern noch
$ 50 o Abs. 4 ESIG für die Veronrogungszeitröume lg8l bis lggo ent-
stonden sei und weiter entstehen werde.

Hierzu wiederholt und ergönzt die Klogerin - im einzelnen gemöß den Aus-
führungen in derBerufungserwiderung vom 

,|.6.19g3 
und im nochfolgenden

Schriffsotz vom 25. 11. 1993 - ihr erstinstonzriches vorbringen.

Der Beklogte bestreitei weiterhin, doß eine Kopitolertrogssteuerschuld in
Höhe von 64.652,74 DM entstonden sei und doß die Klö-gerin Zohlungen
in dieser Höhe geleistet hobe.

Wegen derweiteren Einzelheiten des Soch- und Streitstonds wird ouf dievor-
bereitenden schriftsötze und dievon den porteien überreichten unterlogen
Bezug genommen.

Aus den Gründen:

t.

Die Berufung des Beklogten ist nur insoweit begründet, ols er sich gegen
die Verurteilung zur Erstottung der BerofungskosLn in Höhe von 12.133 DM
sowie der Anwoltskosten in Höhe von 668,04 DM wendet.

l. Der Senot ist ebenso wie dos Londgericht der Auffossung, doß der
Beklogte die oufgrund des Steuerberotungsvertroges de, Klögerin
gegen Über bestehenden Berotun gspflichten n icht socIgerecht erf üllt hot
und desholb zum Ersotz des durch die fehlerhofte BerotJng verursochten
schodens verpflichtet ist. Ein steuerberoter mu0 seinem Aufiroggeber
ouch ungefrogt die bedeutsomen sieuerlichen Einzelheiten, die 6äi au.
Erledigung des Auftroges ouftouchen, dorregen und ihn über ihre Folgen
unterrichten (BGH, Gllgg2,l25). Dobei hot der steuerberoter grundsÄtz_
lich von der Belehrungsbedürftigkeit seines Mondonten in steuerlichen
Dingen ouszugehen (BGH Gl 91, 223: MDR ]991, 72s: Der steuer-
beroter 199], 301). Ein Beroiungsfehler ist dem Beklogten insoweit unter-
loufen, ols er die Nichionwendborkeit des deutsch--britischen Doppel-
besteuerungscbkommens ouf den ouf der lnsel onsössigen Geschöfts-
portnerder Klögerin verkonnt und infolge dieses Versehens es unterlossen
hot, die Klögerin rechtzeitig ouf die 

-verpflichtung 
zum Einbeholt der

Abzugssteuergemöß $ 50 o Abs.5 sotz2EStG in %rbindung mitAbs.4
Nr. 3 dieser Vorschrift hinzuweisen.

Zu seiner Enflostung konn der Beklogte sich nicht ouf den wortlout des
Doppelbesteuerungsobkommens in der Fossung vom 23. 3.lg7oberufen.
Ein verg leich der wiedergeg ebenen u ntersch ied I ichen Fossu n g en leistet

I

t
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zwor der Annohme Vorschub, doß die lnsel ob l9Z0 onders ols bis

dohin zum Gebiet des Vereinigten Königreiches im Sirrrre des Doppel:

besteueru n gso bkom mens gerech nei wurde. Mit einer dero rtigen Sch I uß-

folgerung durfte sich der Beklogte indessen nicht zufrieden geben. Die

uol d", Klagerin on die A. gezohlteVergÜtung unterlog der beschrönkten

Steuerpflichl noch $ 50 o Abs. 4 ESIG. Ein bestehendes Doppelbesteue-

rungsobkommen berechtigte den Steuerschuldner iedoch nicht ohne

*"',i"r"., den Steuerobzvg zu unterlossen' Vielmehr bedurFte es hiezu

einer vorherigen Bescheinigung des Bundesomles fÜr Finqnzen, ous des-

sen Wortlout hervorgehen mußte, doß die Voroussetzungen f ur die Nicht-

erhebung der Abzugssteuer vorlogen (S Z3 h EStDVl. Die Vorbemerkung

zum Erloß des Bundesministers der Finonzen vom 26.3.1976(BStBl lS.279l

enthielt den or-rsdrücklichen Hinweis, dqß der deutsche Schuldner den

Steuerobzug nur unterlossen oder noch einem niedrigeren Sotz vorneh-

men dorf, wenn dos Bundesomt fÜr Finonzen bescheinigt, doß die vorous-

setzungen für die Nichterhebung der Abzugssteuer oder deren Erhebung

no.h Ä"m niedrigeren Sorz vorliegen. Eine der frÜheren Vorschrift des

S Z3 h ESTDV entsprechende Regelung findet sich heute in $ 50 d Abs' 3

ESIG. Die Nichtbeochtung der Vorschrift des $ 73 h ESTDV ist ols Bero-

tungsfehlerdes Bekloglen zu werten. Die mongelnde Rechtskenntnis ent-

iostet ihn nicht. Dohei kommi es ouclr rricrri cloroi.;f cn, ob der Beklcgte

Zugong zu bestimmten Speziolkommentoren zum Recht der Doppelbe-

st"-rurÄg hotte. Bereits unter Zuhilfenohme des iöhrlich erscheinenden

Hondbuches zur Einkommensteuerveronlogung (herousgegeben vom

Deutschen wissenschoftlichen Steuerinstitut der Steuerberoter und Steuer-

bevollmöchtigten e.V.l hötte der Beklogte die NoWendigkeit einer ent-

sprechenden Bescheinigung des Bundesomtes fÜr Finonzen erkennen

müssen.

2. Die nochfolgenden Einwendungen des Beklogten sind nicht geeignet,

den Anirog äuf Abweisung der Kloge in vollem Umfong zu rechtfertigen'

ol Soweit der Beklogte sich dorou{ beruft, doß derAnspruch der Finonz-

verwo ltu n g o uf Stluernochzo h I u n g veriöhrt sei, betrifft dieser Ei nwo nd

nur den Veronlogungszeitroum bis Ende 1983. Hoftungsbescheide

sind, soweit dies den von der Klögerin Überreichten Unterlogen zu ent-

nehmen ist, nurf ür die Zeit ob 1984 ergongen. Auch die im Rohmen der

Beruf u n gserwideru ng Überreichten Forderu n gso ufstel I u ng des Fi no nz-

omts K. weist SteueÄochforderungen erst ob l9B4 ous. Von doher

gesehen ist dovon ouszugehen, doß Bescheide fur die Zeit bis ]980

ni.ht 
"rgongen 

sind. Follidos Finonzomt dies nochholen sollte, wird

die KlOgerinim Rohmen der bestehenden Schodenminderungspflicht

die Ein;de der Veriöhrung erheben mÜssen. Allerdings ist der Erfolg
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dieses Einwonds nichteindeutig sicher, do noch $ 19lAbs.3 AO sich die

Festsetzunqsfrist im Folle der leichtfertigen Steuerhinteziehung ouf

fünf Johre verlöngert. Wegen dieser rechtlichen Ungewißheit hot die

Klögerin weiterhin ein rechtliches lnteresse on der Feststellung, doß

der Beklogte ouch fÜr den Zeitroum bis l9B3 hoftet'

b) Soweit der Beklogte weiterhin bestreiiet, doß die Klögerin inzwischen

eine Steuernochzohlung in Höhe von 64.652,74 DM geleistet hot,

berühri dieser Einwond nur die Höhe der Forderung, ohne dobei den

Grund des Anspruchs in Froge zu stellen'

c) Anholtspunkte dofür, do0 die Klögerin - wie der Beklogie geltend

mocht - in iedem Foll die Steuerlost mit befreienderWirkung fur die A.

übernommen hötte, fehlen. Gegen eine solche Annohme sprichi ins-
I r. '.l- .- vl\^^-:^ ^-.,:-1.+^ Q^^^L^i^:^,,^^ !^^

besondefe OUCn Ole VOll Uel Nlugc,l lll <rrvvrrNre uvJur rsrrrrVUrrg \.rsr

Bundesomtesfür Finonzen vom 12.2J992. Noch dieser Bescheinigung

wor die Klögerin berechiigt, fÜr die Zeii vom l.10.l99l on den Steuer-

obzug noch $ 50 o ESIG zu unterlossen. Des weiteren ist der Klögerin

nicht zuzumuten, mit etwoigen Erstottungsforderungen on die A. her-

onzutreten und ihre diesbezÜglichen Rechie beispielsweise im Wege

der Aufrechnung durchzusetzen. lnsoweit ist der Beklogte ouf dos

Anqebot der Klögerin zu verweisen, etwoige ErstottungsonsprÜche

der Klögerin gegen die A. obireten zu lossen'

3. Die Schodenersotzverpflichtung des Beklogten umfoßt iedoch nicht die

Verpflichtung zur Erstottung der Berotungskosten in Höhe von 12']33 DM

und der Anwoliskosten in Höhe von 668,04 DM'

ol Zvr Begründung des Anspruchs ouf Erstottung der Berotungskosten

trögtdie Klögerin lediglich vo1 die Berotung durch die. . . - einerWirt-

schoftsprüfungs- und Steuerberotungsgesellschoft - sei notwendig

gewesen, um die Fehler und Versöumnisse des Beklogten oufzuklören;

tobei hobe die... die gesomten Unterlogen sichten mÜssen, um ent-

scheiden zu können, welche Steuern zu Recht bezohlt worden seien

und welche nicht.

Dieser Sochvortrog rechtfertigt ouch in-Verbindung mit den vorgeleg-

ien Rechnungen vom 1.7.,19.8. und 22.11.1991keine Verurteilung des

Beklogten zurZohlung eines Berotungshonorors. Noch dem Wortlout

der Rechnungen hot die . . . die Klagerin in der Zeit vom 25.5. l99l bis

5. ll. l99l steuerlich beroten. Anhond dieser Beschreibung istein ursöch-

licher Zusommenhong der Berotungstötigkeit durch die . . . mit einer vor-

ongegongenen fehlerhoften sleuerlichen Berotung durch den Beklog-

ten nicht zu erkennen.
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Noch Form und lnholt sind die überreichten Rechnungen nicht geeignef,
eine Honororforderung für eine steuerliche Berotung wirksom *Lrd* ,u
lossen. Die on eine ordnungsgemöße Abrechnung noch $ 9 Abs. 1 vnd 2
StBGebV zu stellenden Anforderungen sind offensichtlich nicht erfüllr.
Weder die einzelnen Gebührentotbestönde, noch die ongewondten
Gebührenvorschriften und ouch nicht die fur die wertgebuhr moßgeb-
lichen Gegenstondswerte sind ous den Rechnung"n tu ersehen. AJlein
die Rechnung vom 22.ll.1991entholt den Hinweis ouf ,,$ 2l I e StBGebVl
Aber ouch eine solche ous sich herous nichtverstöndliche Bezeichnung
reicht mongels Bezugnohme ouf einen bestimmten Gegenstondrwei
nicht ous, um einen Honororonspruch für einen Rot odei eine Auskunft
noch $ 2l Abs. I StBGebV zu begründen.

bl Die von der Klögerin beonspruchten Gebühren für die Totigkeit der
Rechtsonwölte sind g leichfolls n icht erstottungsföh ig. Noch Do rstell ung
der Klögerin sind diese Gebühren ongefollen, weil die Klögerin sici
gegen ein steuerstrofuerfohren hot verteidigen müssen, dos äurch die
Tötigkeit des Beklogten ousgelöst worden sei.

Die Kosten einerStrofverfolgung des Geschödigten sind nicht im Rohmen
des schqdenersotzes ouszugleichen (Sto udin gerlMed ic us, 12. Auflo g e,
0 251 BGB, Rdn. BB; Soergel/Mertens, 12. Aufloge, g24g BGB, ndn. o1t.
Ebensowen ig wie ein wegen leichtferiiger Steuerverkü zu n g festg esetz-
tes Bußgeld ouf den steuerlichen Beroter obgewölzt wlrdei konn
(LG München l, DSIR l97B,5l-511, hoftet ein steuerberoter dem Mondon-
ten für den Schoden, den dieser oufgrund einer Verurteilung in einem
Steuerstrofverfohren erleidei (LG Berlin, AnwBl, BE 1gg2,168 - 16gl. Der
Mondont konn die gegen ihn verhöngte Geldstrqfe nicht ols schoden-
ersotz gegen den steuerberoter geltend mochen (oLG Düsseldorf, lB.
Zivilsenot, G11987,125 -1271. Dies gilt ouch für die Verfqhrenskosren. . . . . .

{

I

t

Prüferhoftung
- Testotinholt

- Prüfungsberichte
(OLG Köln, Urt.v. 1.7.1994 - 3 U 40/941

Leitsqtz (d. Red.)

Enthölt der Bestötig ungsvermerk den H inweis,,über den Umfong und dos
Ergebnis der Arbeiten unterrichtet der vorliegende Berichti so ergibt sich
h iero us ei n e Kon kretisieru n g der vo m Absch I ußprüfer übern o m m en en Ver-
ontwortung.
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2. Ohne einen besonderen Auftrog ist derAbschlußprüfer nichtverpflichtet,

on der körperlichen Bestondsoufnohme onwesend zu sein und Stich-

probenzöhlungen durchzuführen, wenn er nur die Bestondsnochweise

geprüft hot.

Es muß mitdem Mondonten dos proktischeVorgehen beiden lnventuren

und die Erfossung durch ein Computerprogromm obgestimmt sein.

Aus den Gründen:

Die in formeller Hinsicht nicht zu beonstondende Berufung der Klögerin hot

in der Soche keinen Erfolg.

Zu Recht hot dos Londgericht einen Schodenersotzonspruch der Klögerin

gegen die beklogten Steuerberoter verneint. Wie dos Londgericht zutref-

fend ousgeführt hot, kommt zwor grundsötzlich eine Hofiung der Beklogten

noch den Grundsötzen des Vertroges mit Schutzwirkung zugunsten Dritter in

B erro c ht (vg l. BG H W M 71,1206; WM 86, 711 ; ZIP 85, 398; Gl 87, 27 :Y er sR 87,

262 und Gl B? 95 : NJW-RR 8? 6961. FÜr die Hoftung des Steuerberoters

gegenüber Dritten kommt es iedoch entscheidend ouf den Wortlout des

Besrötigungsvermerks on {BGH NJW-RR 89,696 und NJW 91,32; Long WM
BB,l0ol,lO0Z Spöth, Die zivilrechtliche Hoftung des Steuerberoters, i. Aufl.,

Rcinr. 380i.

Der Senot vermog ollerdings dem Londgerichi nicht zu folgen, soweit es

ousführt, die Beklogten hötten die Korrektheit der BuchfÜhrung und des

Johresobschlusses nicht bestötigen können, weil mon n ur dos ouf sei ne Richt-

igkeit prüfen könne, wos mon selbst nicht erstellt hobe; denn der Sinn des

Bestöiigungsvermerks liegt gerode in der Ubernohme der Gewöhr fÜr die

Richtigkeit der Buchführung und des Johresobschlusses. Eine Einschrönkung

hinsichtlich des Umfongs dervon den Beklogten übernommenen Verontwor-

tung ergibt sich iedoch ous dem Zusolz

,,über den Umfong und dos Ergebnis der Arbeiten unterrichtet

der vorliegende Bericht'.'

Der Bestöiigungsvermerk muß zusommen gelesen werden mit Ziff. I des PrÜf-

berichts, die den Umfong der PrÜfung behondelt. Hiernoch wurden nur die

Bestondsnqchweise geprüft. Einzelheiten des Geld- und Worenverkehrs

woren nicht Gegenstond der PrÜfung. Hierous ist zu schließen, doß der

Worenbestond selbst - etwo in Form von Anwesenheit bei der körperlichen

Besiondsoufnohme cm Stichtog oder ouch durch nochtrögliche Stichpro-

ben - nicht überprüft wurde. So mußte dies ouch die Klogerin verstehen.

Es konn offenbleiben, ob der Abschlußprüfer grundsötzlich bei der körper-

lichen Bestondsoufnohme onwesend sein und Stichprobenzöhlungen durch-
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führen muß. Ohne besonderen Auftrog woren die Beklogten hierzu nichtver-
pflichtet. Sie hotten nureinen eingeschrönkten Prüfungsouftrog erholten und
demgemöß hoben sie ouch lediglich ein eingeschrönktes Testot erteilt. lm
Rohmen dieses begrenzten Prüfungsumfongs reichte es ous, doß die Beklog-
ten dos prohische Vorgehen beiden Inventuren und die Erfossung durch dos
Computerprogromm mit dem Prokuristen Dn L. der Fo. l. obgestimmt hotten
und sodonn die vom Computer ousgedruchen Bestondslisten rechnerisch
überprüft hoben, wie sich dies ous den vorgelegten Belegen ergibt. Die prü-

fung der bei der lnventur erstellten Uroufzeichnungen wor nicht ihre Auf-
gobe. DerSenotvermog derAuffossung der Klögerin nichtzu folgen, doß nur
diese und nicht die Computerlisten ols Bestondsnochweise zu gelten hötten.
An die Quolifikotion dieser Nochweise können hier nicht etwo dieselben
Anforderungen wie noch der ZPO gestellt werden.

Bei einer solchen Betrochtungsweise köme den Urlisten genouso wenig
Beweiskroft zu wie den Computerousdrucken; denn bei beiden hondelt es
sich um von den Mitorbeitern der Fo. l. gefertigte Aufzeichnungen, die die
M0glichkeiivon Fehlern in sich borgen. Entgegen derAuffossung der Klöge-
rin woren die Beklogten nichtgeholten,sichvon derFo. l. die in den einzelnen
Niederlossungen erstellten Urlisten geben zu lossen und diese mitden Com-
puiero usd rucken zu verg leich en, u m U bertro g u n gsfeh ler o uszusch I ießen. Zu
einer solchen Vorgehensweise hötfe nur donn Veronlossung bestonden,
wenn sich Anholtspunkte für Unregelmoßigkeiten gezeigi hötten oder es in
der Vergongenheit zu entsprechenden Fehlern gekommen wöre. Dies wor
iedoch noch dem unbestrittenen Vorbringen der Beklogten nicht der Foll. Sie
konnten sich doher ouf die Uberprüfung der Computerlisten beschrönken.
Den Fehler bei der Bestondsoufnohmg der dorin log, doß dos Modul des
Zwischenspeichers für die on den Arbeitsplötzen befindlichen oder on
Kunden ousgeliehenen Geröte nicht quf Null gestelltwor, konnten und muß-
ten sie, do sie steuerberoter und keine Fochleute für EDV sind, nicht ent-
decken. Die Fehlmenge bei dem Worenbestond mußte ihnen ouch nicht bei
ihrerweiteren Arbeitquffollen, do sich ous den Doten derVoriohre eine konti-
nuierliche Entwickl ung des Wo renverkehrs ergob.

Noch olledem hoften die Beklogten der Klögerin nichtfürden Fehler bei der
Ango be des Woren besto ndes.
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Berufspf I ic h tverl etzu n g
- Korrekte Gebüh reno brech n u ng

- Doppelq uo lifikotion WP/SIB
(OLG Bremen, Urt.v. 31.5.1994 - St O 5/93 - StV 2/89)

Leitsotz:

Ein Steuerberoterverstößt gegen seine Berufspflichten, wenn er eine steuer-

berotende Leistu n g n icht no ch der SteuerberotergebÜ h renverord n u n g o b-

rechnet. Eine Bindung on die SteuerberotergebÜhrenverordnung besteht

.,,,,^h im Fnlle einer Donnelouolifikotion ols WP/SIB.
-FI--.-|'

Totbestond:

Die Erbengemeinschoft H. beouftrogte den beschuldigten SIB/WP mit der

Erstellung der Erbschoftsteuererklörung der verstorbenen Erblosserin. Der

Sieuerberoter erstel lte hierf ur zwei GebÜhrenrech nungen Über insgeso mt

rund DM 12.500,00. Die Gebührenpositionen woren z.T noch Wertgebuh-

ren der StBGebV und z.T noch Togewerken der WirtschoftsprÜfer mit einem

Togessotz berechnet.

Die Erbengemeinschoft beonstondete die von ihr bereits vollstöndig bezohl-

ten Gebührenrechnungen nochtraglich und scholtete die Steuerberoter-

kommer zwecks Vermittlung ein. Der Vermittlungsvorschlog, GebÜhren in

Höhe von DM 6.000,00 seitens der Erbengemeinschoft onzuerkennen, blieb

erfolglos.

ln dem Vermittlungsverfohren hotte die Steuerberoterkommer dorouf hinge-

wiesen, doß die Abrechnungsgrundloge nur die StBGebV sein konn, do es

sich hier um einen eindeutigen Foll des $ 33 StBerG hondelt. DofÜr ist ouch

bei sog. Doppelböndern die StBGebV die verbindlich onzuwendende

Gebührentobelle.

Die Erbengemeinschoft klogie doroufhin zivilrechtlich die zuviel gezohlten

Gebuhren ein und erhielt noch einem Teilerfolg vor dem Londgericht dänn

vom oLG einen RÜckzohlungsonspruch ouf Gebuhren in Höhe von co.

DM 8.900,00 zuerkonnt.

Die Generolstootsonwoltschoft leitete wegen Verstoßes gegen die fur ihn

bindende StBGebV ($ 64 StBerG i.V. m. $ I StBGebVl und der weit Über'

höhten Gebü h ren rech n u n g en ei n berufsg erichtl iches Verfo h ren gegen den

Steuerberoter ein.
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Sowohl dos Londgericht ols ouch dos OLG verurteilten den StB/Wp wegen
fohrlössiger Verletzung seiner Berufspflichten zu einer Geldbuße in Höhe
von DM 5.000,00.

Aus den Gründen:

ilt.

Die getroffenen Feststellungen beruhen ouf den Angoben des Steuerbero-
ters und den in der Houpfuerhondlung verlesenen Unterlogen.

Soweit der Verteidiger des Steuerberoters geltend mochi, doß eine wesent-
liche Verfohrensvoroussetzung fehle, do die Anschuldigungsschrift der
Generolstootsonwoltschoft Bremen vom lB. l0. ]990 wegen fehlender Hin-
weise zu r i n neren Totseite n icht den gesetzl ich en Anforderu n g en entsprech e,
verkennt er, doß in $ llZ StBerG der lnholt der Anschuldigungsschrift ob-
weichend von I200 stPo geregelt ist und im übrigen ein Mongel der
Anschuldigungsschrift, die lediglich den Gegenstond des Verfohrens fest-
legt, keine verfohrensrechtlichen Auswirkungen hot (vgl. Gehre, steuer-
berotungsgesetz, 2. Aufl., s llz RN ll. Dorüber hinous ergibt sich ous der
Anschuldigungsschrift in Verbindung mit dem Vermerk der Generolstoots-
onwoltschoft Bremen v. lB.lO.1990, ebenso wie ous den Gründen des onge-
fochtenen urteils, doß von einer fohrlössigen Begehungsweise ousgegon-
gen worden ist.

Der Steuerberoter hat feiner unter Hinweis ouf die Kommentierung von
E g g esi ec ke r, Ko m m e nt er zur steue rbe rote rg eb ü h renve ro rd n u n g, RN 24.612
geltend gemocht, doß olle Tötigkeiten zur Ermittlung der bei der Erstellung
der Erbschoftsteuererklörung zugrunde zu legenden Betröge nicht durch die
Gebuhr fur die Erbschoftsteuererklörung obgegolten seien und wegen des
domit verbundenen erheblichen Arbeitsoufwondes gesondert honoriert
werden müßien. lnsoweit verkennt der Steuerberoter iedoch, doß es sich bei
der Ermittlung der Betröge für die Erstellung der Erbschoftsteuererklörung um
steuerberotende Tötigkeiten hondelt, die ollein noch den Vorschriften der
Steuerberotergebührenverordnung obzurechnen sind. Dieses ergibt sich
ouch ous der zitierten Kommentierung von Eggesiecker, wonoch der Steuer-
beroter g eson derte Gebü h ren no ch den entsprechenden Vorschriften erh ö lt.
Derortige Tötigkeiten, die gesonderte Gebühren noch der Steuerberoter-
gebührenverordnung begründen, hot der Steuerberoter iedoch im vorlie-
genden Foll nicht ousgeführt.

Soweit der Steuerberoter weiter geltend gemocht hot, doß er die von einer
Mito rbeiterin erstel lte Kosten rech n u n g ( betr. Ei n kom m ensteuer) oh n e U ber-
prüfung hinsichtlich ihrersochlichen Riihtigkeitunterschrieben hobe,vermog
ihn dos nicht zu entlosten. Vielmehr begründet ein solches Verholten

a
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den Vorwurf besonderer Leichtfertigkeit bezÜglich der ihm obliegenden Ver-

pflichtung, bei cler Erstelhrno der Gebührenrechnungen korrekt zu verfohren.

Denn durch die Unterzeichnung der Gebuhrenrechnung gemöß $ ) Abs. I

StBGebV bestötigt er seine Verontwortlichkeit für die (richtige) Berechnung

der Gebühren.

Entgegen der Ansicht des Verteidigers sind die von der Rechtsprechung des

Bu n desverfossu n gsgerichts zu Art.12GG entwickelten Gru n dsötze h insicht
lich der Stondesrichtlinien für Rechtsonwölte ouf den vorliegen Foll nicht

onwendbor, do es sich hier nicht um die Verletzung von Stondesrichtlinien,

sondern um die Verletzung von gesetzlich normierten Berufspflichten noch

dem Steuerberoiungsgesetz hondelt.

SoweitderSteuerberctersich überdie Berechtigung dervon ihm in den bei-

den Rechnungen geltend gemochten Gebühren geirrt hot, hondelt es sich

um einen Totbestondsirrtum, der eine Ahndung wegen einer fohrlössigen

Begehung nicht berührt (vgl. $ 16 Abs' I SIGBI'

tv.

Noch den getroffenen Feststellungen hot der Steuerberoter die ihm noch

$ 52 Abs. I StBerG obliegende Berufspflicht zur korrehen Gebührenobrech-

nung fohrlössig verletzt, indem er unter Verstoß gegen die f ur ihn bindende

Steuerberotergebührenverordnung ($ 64 StBerG iV.m. $ I StBGebV) der

Erbengemeinschoft durch die Rechnungen vom 22.3.1988 und vom

3.6.1988 weit überhöhte Gebühren in Rechnung stellte, obwohl er bei

Beochtung der ihm ols Steuerberoter zumutboren Sorgfolt und Gewissen-

hoftig keit d ie U n richtig keit sei n er Gebü h ren rech n u n gen hötte erken nen u n d

vermeiden können. Wegen dieser Pflichtverletzung wor doher gemöß $$ 52

Abs. l, 89 Abs. I StBerG eine berufsgerichtliche Moßnohme zu verhöngen.

Bei der festzusetzenden berufsgerichtlichen Moßnohme sind fÜr den Senot

folgende Erwögungen moßgebend gewesen,

Die i m Steuerberotu n gsg esetz besti m mten berufsgerichtlichen Moßnohmen

dienen - öhnlich wie die gesetzlich geregelten persönlichen Vorqussetzungen

für die Berufsousübung - dem lnteresse der Allgemeinheit on einer funhions-

tüchtigen Hilfeleistung in Steuersochen und dqmitdem Schutzeines überrogend

wichtigen Gemeinschoftsgutes. Durch sie soll gewöhrleistetwerden, doß dos

Vertrouen der Bevölkerung in die lntegitöt des Berufsstondes der Steuerbero-

ter und Steuerbevollmöchtigten erholten bleibt, soweit dies Über bloße

berufsstöndische Beloge hinous im lnteresse ienes Gemeinschoffsgutes liegt.

Aus dieser - verfossungsrechtlich unbedenklichen (vgl. BVerfGE 66,337,353

ffl - Zweckbestimmung erklart sich, doß dem Schuldgrod hier nicht die

gleiche überrogende Bedeutung wie im Strofrecht zukommt. Dos fÜhrt

iedoch nicht dozu, doß ihm nur ein geringes Gewicht beizumessen wöre.

389



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 12194

Zugunsten des Steuerberoters wor vorliegend zu berücksichtigen, doß die
Verletzung der Berufspflicht bereits löngere Zeit zurückliegt, dei Steuerbero-
ter nichtvorbestroft ist und berufsgerichtliche Moßnohmen gegen ihn bisher
weder verhöngt noch eingeleitet worden sind.

Demgegenüber wirkte sich erschwerend ous, doß der Steuerberoter durch
die Verletzung einer besonders ernst zu nehmenden pflicht, nömlich der
Pflicht zur korrehen Gebührenobrechnung, leichtfertig gehondelt hot, und
die Rechnungen die noch der StBGebV zulössigen Gebühren um mehr ols
dos Doppelte übersteigen. Weiter konnie nicht unberücksichtigt bleiben,
doß der Steuerberoter in einem früheren vergleichboren Foll beÄits ouf die
U nzu lössig keit derAbrech n u n g noch der Gebü h ren ord n u n g des I nstituts der
Wirtschoftsprüfer hingewiesen worden wo; ohne doß ledoch insoweit ein
berufsgerichtl iches Verfo h ren ei n g eleiiei wo rden wo r.

Der Senot hölt noch olledem die Verhöngung einer Geldbuße gemöß $ 90
Abs.l Nr.3 stBerG in Höhevon DM 5.000,-fürgeboten, um die Berufspflicht
verletzung des Steuerberoters nochdrücklich zu ohnden und ihn zugleich
nochholtig dozu onzuholten, seine Berufspflichten kunftig gewissenhtft zu
erfüllen.

Unverschuldete Fristuersöumnis
- lnvestitionszu logeno ntro g

- m ißverstö nd liche Auftrogsform ulo re

- Betriebsstötten- oder Woh nsitlinonzo mt?
{Nieders. FG, Urt.v. 11.3.1994 - 11374/93 - n. rkr.)

Leitsötze (d. Red.)'

Die Fristuersö u m n is wegen Verken n u n g der Zusiö n d ig keitsregel un g beg rü n-
det keinen Schuldvorwurf gegen den Steuerberoter, wenn dos Foimulär für
d ie Beo ntro g u n g ei ner I nvestitionszu lo ge über d ie Zustö n dig keit von Woh n-
sitz- oder Betriebsstöttenfino nzo mt m ißverstö nd I ich beleh rt.

Aus den Gründen:

Der Beklogte hotden Antrog ouf lnvZulzu Unrechtols unzulössig ongesehen.
Zwo r ist der Antro g verspötet bei dem zustö nd ig en FA ein gego n gen. Jedoch
ist dem KlögerWiedereinsetzung in den vorigen Stond ($llo Ao) wegen
Versö u m u n g der Antro gsfrist zu gewö h ren. Der Klö g erwo r oh ne Versch u I Jen
gehindert, eine gesetzliche Frist, die Antrogsfrist gem. $ 6 Abs. I lnvZulG 1991,
einzuholten.
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I . Der Antrog ouf lnvZul 1991 ist nicht fristgerecht gestellt worden. Noch $ 6

Abs, I ,,nd 2 lnvZulG l99l ist der Antroq bis zum 30' 9. des Kolenderiohrös

zu stellen, dos ouf dos Wirtschoftsiohr folgt, in dem die lnvestitionen

obgeschlossen worden sind. Der Antrog ist bei dem fÜr die Besteuerung

desAnspruchsberechtigten noch dem Einkommen zustöndigen FAzu stel-

len. lsteine Gesellschofti.S.d. g 15 Abs.lsotzl Nr.2 oderAbs.3 des ESIG

Anspruchsberechtigter; so ist derAntrog bei dem FA zu stellen, dos fÜr die

einheitliche und gesonderte Feststellung der EinkÜnfte zustöndig ist.

Donoch hötte der Klöger den Antrog fÜr dos Wirtschoftsiohr 1990/91

bis zum 30.9.1992 bei dem FAW. stellen mÜssen. Dieses FA istfÜr die

Besteuerung des Klögers noch dem Einkommen zustöndig. Dos FA H.

wöre nur zustöndig gewesen, wenn die Einkunfte einer Gesellschoft im

o. o. Sinn einheitlich und gesondert festzustellen gewesen wören. Dos ist

iotnnh.-,irhr dcr Fn II Die Finkünfte ous dem Iond- und forstwirtschoftlichen
'Betrieb 

erz:ieh ollein der Klöger. Do nicht mehrere Personen on der Ein-

künfteezielung beteiligt sind, kommt eine einheitliche und gesonderte

Fesistellung nicht in Beirocht ($ lB0 Abs. I Nr. 2 o AO). Doß der Klöger

Moschinen gemeinsom mitseinem Sohn zurNutzung in beiden Betrieben

o n geschofft hot, f ü h rt zu kei ner o nderen Beu rtei I u n g. Der ieweil i g e Ei nzel-

betiieb ist Gegegensto nd des Feststel I u n gsverfo h rens'

Do der Antrog ouf lnvZul erst noch dem 30. 9.1992 beim zustöndigen FA

eingegongen ist, ist cjie geseiziiche Anirogsfrisi i$ 6 Abs. I irrvZuiG l99i)

nicht gewohrt.

2. Jedoch isi dem Klöger Wiedereinsetzung in den vorigen Stond zu

gewöhren.

DerAntrog ist innerholb eines Monots noch dem Hinweis des Beklogten

ouf die Unzustöndigkeit des FA H. und domit rechtzeitig gestellt worden
($ ll0 Abs. 2 AO). Der Antro g ist o uch beg rÜ ndet. Wiederei nsetzu n g i n den

vorigen Stond ist zu gewöhren, wenn iemond ohne Verschulden verhin-

deriwor, eine gesetzliche Frist einzuholten ($ ll0 AOl. Ein etwoiges Ver-

schulden der Prozeßbevollmöchtigten on der Fristversöumnis wöre dem

Klöger zuzurechnen ($ 1]0 Abs. I SoIz2 AOl. Weder dem Klöger selbst

no.h dun Prozeßbevollmochtigten ist iedoch wegen der Fristuersöumnis

ein Schuldvorwurf zu mochen'

o) Dos folgt ober nicht bereits dorous, doß der Antrog vom FA H. erst zu

spöt on dos FA W. weitergeleitet worden sei. Der Klöger konn nicht

erworten, doß ein bei einem FA eingehenderAntrog sofort geprÜft und

o n die zustö ndige Behörde weitergeleitet wi rd Der Klöger trögt grund-

sötzlich dos Risiko, wenn er einen Antrog bei einer unzustöndigen

Behörde onbringt. Allerdings dorf erwortetwerden, doß die unzustön-

dige Behörde den Antrog im Rohmen eines ordentlichen Geschöfts-

gongr on diezustöndige Behördeweiterleitet. Do derAntrog obererst

391



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und sleuerberotende Berufe j2l94

zwei To ge vorAblo uf der Frist bei dem u nzustö n d igen FA ei n gego n gen ist,
konnte dieserAntrog beiWeiterleifung im ordnungsgemößen ö"rihott -
gong zum Beorbeiteroufgrund der Postloufzeiten innerholb der Behörde
der zv beochtenden Reihenfo lge der Beo rbeitun g no ch Ein go n g, der not:
wend igen Prüf un gsdo uer u n d der Postlo ufzeiien n icht meh r rechizeitig vor
dem 1.10.1992 zum FA W gelongen.

b) Den Klöger trifFt iedoch kein eigenes Verschulden on der Fristversöumnis.
Der Klöger hot nömlich einen ouf dem Gebiet des steuerrechts tötigen
steuerlichen Beroter beouftrogt, on der Stellung des Antrogs ouf lnv=Zul
mitzuwirken. Auf dessen Sochkunde durfte sich der Klöger verlossen.
Dem Klöger selbst ist, wos der Beklogte ouch nicht in Abrede stellt, nicht
vorzuwerfen, doß der Antrog beim folschen FA eingereicht wurde und in
der Folge erst noch Fristoblouf beim zustöndigen FAWolfenbutteleinging.

cl Aberouch die Prozeßbevollmachtigten trifft kein Verschulden on der Frist-
versöumnis. sie hoben zwor die Zustöndigkeitsregelung des $ 6 Abs. 2
lnvZulG l99l nicht beochtet Noch dem kloren Wortlout des Gesetzes
wöre eine Zustöndigkeit des FA H. nur donn begründet gewesen, wenn
es fÜr eine Gesellschoft eine einheitliche und gesonderte Feststellung
hötte durchführen müssen. Dos FA H. führte oberzu Recht- wie dorgelegl
- keine einheitliche und gesonderte Feststellung durch, sondern stellte die
Einkünfte lediglich ,,gesonder/' fest, weil es zwor fur die Feststellung des
Gewinnes ous dem Beirieb in S. örtlich zustöndig, nicht ober für di; Ein-
kommensbesteuerung des Klögers zustöndig wor ($$ IBO Abs. I Nr 2 b, lB
Abs. 1 Nr.l AO).

Dos Verkennen der Zustöndigkeitsregelung begründet iedoch hier keinen
schuldvorwurf gegen die Prozeßbevollmöchtigten. Die Belehrung im
Antro gsformulor über die Zustö ndigkeitsverteilung zwischen WohÄitz-
und Betriebsstöttenfinonzomt ist mißverstöndlich. Angesichts der vom
Gesetzgeber vorgenom menen U nterscheidun g zwischen Feststel I u n gs-
verfohren, die Einkunfte betreffen, die von Gesellschoften i. s. des $ ls
Abs. I sotz I Nr. 2 oder Abs. 3 ESIG erzielt werden, und Feststellungs-
verfohren, bei denen die Einkünfte einem einzelnen steuerlich ,urur"ih-
nen sind, hötte es neben einer unmi0verstöndlichen Formulierung ouch
ei ner besonderen optischen H ervo rhebu n g der Zustö nd ig keitsregel u n g
ouf dem Antrogsvordruck bedurft, wie sie etwo ouch für die Angote dei
Frist und die Verpflichtung des Antrogstellers, die begünstigten Wirt-
schoftsgüter genou zu bezeichnen, vorgenommen worden isi.

Die Umschreibung der obweichenden Zustöndigkeit des Betriebsstötten-
finqnzomts durch die Formulierung ,,in den Föllen, in denen eine geson-
derte und einheitliche Feststellung der Einkünfte durchgeführt wird,, ist
unnötig knopp geholten. Es fehlt der im Gesetz selbst ($ 6 Abs. 2 sotz2
lnvZulG l99llvorhondene Hinweis ouf eine Einkonfte erzielende Gesell-
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schoft. Dos Erken nen der Zusiö nd ig keitsverteil u n g hö n gt do d u rch sproch-

lich ollein dovon ob, ob die Bedeutung des unbestimmten Artikels,,eine"

wohrgenommen wird. Bei der Trogweite, die die Antrogstellung bei der
,ntrriöndigen Behörde hot, ist die Finonzverwoltung ober geholten, die

Zustöndigkeitsverteilung nichtverklousuliert, sondern deutlich und eingön-

gig zu beschreiben. Dos ist hier nicht geschehen. Die Belehrung ouf dem

Antrogsformulor ist domit nicht mehr ols ordnungsgemöß onzusehen.

Die im Vordruck verwendete Formulierung der,,g esonderten u n d ei n heit-

lichen Feststellung" istnichtgesetzliche definiert. ln $ l29Abs .2AO isioller-

dings dovon die Rede doß in bestimmten Follen die,,gesonderte Feststel-

lung . .. gegenüber mehreren Beteiligten einheitlich vorgenommen" wird.

tn g 6 nbs. 2 lnvZulG l99l ist von ,,einheitlicher und gesonderter Fest-

stellung" die Rede. Dieselbg von der Belehrung ouf dem Vordruck durch
r t,.^+^11,,^^ .lo, AÄioL+hrc nhr,vaichcnde Formrrlierrrno findei sich in denvlllJlgllvllvuvr - J"'

dem Antrogsformulor beigefügten Erlöuterungen unter Vlll. ln der Ubep

schriff des $ lB3 AO wird hingegen zur Beschreibung desselben Sochver-

holts - der Beteiligung mehrerer Personen on der EinkÜnfteerzielung - die

Formul ieru n g,,ei n heitl iche Feststel l un g" oh ne weiteren Zusotz verwendet.

Do ouch in steuergesetzen, nömlich in der uberschrift von $ lB3 Ao, der

Begriff der,,einheitlichen Feststellung" benutzt wird, um ein gesondertes

Fesistellungsverfohren f ur Einkunfte zu kennzeichnen, die mehreren steuer-

lich zuzurechnen sind, istouch einem berufiich mitciem Steuerrechtbefoß-

ten Beroter kein Schuldvorwurf zu mochen, wenn er die Formulierung in

der Belehrung dohin versteht, dos Betriebsstöttenfinonzomt sei nicht nur in

den Föllen dereinheitlichen Feststellung,sondern quch in denen dergeson-

derten Festslellung für die Beorbeitung des lnvZul-Antrogs zustöndig.

Für eine ousführliche, mindestens den Gesetzestext wiedergebende

Belehrung über die Zustöndigkeitsverteilung hötte ouch desholb Anloß

bestonden, weil die gesetzgeberische Entscheidung, bei der Zustöndig-

keit für die lnvZul noch Art des Festsiellungsverfohrens weiter zu differen-

zieren, nicht ohne weiteres einleuchtet. Von der Soche her hötte es nohe-

gelegen, die Beorbeitung des lnvZul-Antrogs immer dem Betriebsstötten-

finonzomtzu übertrogen. Dort ist der Zvgrifl ouf die betrieblichen Sieuer-

okten möglich, die bei der Prüfung derZugehörigkeits-, Verbleibens- und

N utzu n gsvoro ussetzu n gen f ür die Gewö h ru n g der Zu lo ge h i lf reich, wen n

nicht gor unentbeh rlich sind. Aus diesem Grund hot die Finonrverwoltung

ouch ongeordnet, bei gesonderten Feststellungen der EinkÜnfte von Ein-

zelunternehmern solle dos Betriebsfinonzomt im Wege der Amtshilfe

beteiligtwerden (T2. 82 des BMF-Schreibens v. 28.8.1991, BSIBI l, S. 2681.

d) Die Verpflichtung zur ousführlichen und unmißverstöndlichen, optisch her-

ousgehobenen Belehrung über die Zustöndigkeitsverteilung in dem

Antrogsformulor ergibi sich hier schlie0lich ous dem Grundsotz von Treu
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und Glouben, derAusfluß des Steuerschuldverholtnisses zwischen dem Klö-
ger, vertreten durch seinen Beroter; und dem Steuerglöubiger (FA ist, sowie
dem ous dem Rechtsstootsprinzip des Art.20 Abs. 3 Grundgeselz obzulei-
tenden Vertro uenssch utzg edo n ken. Die Fi n o nzverwo ltun g hot nö m I ich ü ber
viele Johre hinweg die Anspruchsberechtigten und ihre Beroter über die
Zustöndigkeitsverteilung bei lnvZul-Antrögen nicht der Gesetzesloge ent-
sprechend belehrt. Bereits im lnvZulG 1979 findet sich in $ 5 Abs. 3 eine der
Regelung in $ 6Abs. 2lnvZvlG 1991 entsprechende Zustöndigkeitsverteilung.
Auch in den lnvZul-Gesetzen l9B2 und 1986 blieb es bei den unterschiedli-
chen Zustöndigkeiten ie noch Art des Feststellungsverfohrens. Gleichwohl
hot die Finqnzverwoltung, wie dem für lnvZul zustöndigen Senot ous zohlrei-
chen Verfohren bekonnt ist, etwo seit dem Johre l9B0 Vordrucke mit Belehrun-
gen ousgegeben, die mit der gesetzlichen Regelung nicht in Einklong
gestonden hoben, ohne ouf diese Abweichung hinzuweisen. Diese Vor-
drucke fur die Antröge ouf lnvZul entholten die Belehrung,

,,Der Antrog ist on dos fur die Besteuerung noch dem Einkommen
zustöndige Finonzomt, in den Föllen, in denen eine gesonderte
Feststellung der Einkünfte durchgefuhrt wird, on dss fur die geson-
derte Feststellung zustöndige Finonzomt zu richten'.'

Die Belehrung findet sich z. B. ouf Antrögen noch $ I lnvZulG (lz R IBOI, lz R

l93l,lz R [86]), noch $ 4blnvzulG (lZ Besch l92l,lzBesch lS3l,lzBesch l84l)
und noch $ 4 lnvZulG (lZ F t83ll.

Die Belehrung ouf den Antrogsvordrucken beruht offenbor ouf der inTz.73
des BMF-Schreibens v. 5.5.1977 l}st}l 11977,2461 entholtenen ,!erein-
fochungsregelung'l Eine - ollerdings nur im Grundsotz - gleichlouiende
Bestimmung findet sich in Tz. ll des BMF-Schreibens v. 10. 2. i983 (BSrBl I 1983,
97lr, dos sich mit den verfohrensrechtlichen Grundsötze bei der Gewöhrung
einer lnvZul zur Förderung der Beschoftigung ($ 4 b lnvZulGl befoßt. Dortwird
iedoch f ü r Anspruchsberechtigtg {ür die von meh reren Fino nzö mtern geson-
derte Feststellungen noch $ lB0Abs.l Nr.2 bAo durchzuführen sind, die,!er-
einfochungsregelung" wieder oußer Kroft gesetzt, ohne doD diese Aus-
nohme - soweit erkennbor - ouf den Antrogsvordrucken erwöhnt worden
wöre. Diese zunöchst nur Antröge noch $ 4b lnvZulG betreffende Verwol-
tungsonweisung wurde spöterouf die übrigen lnvZul noch dem lnvZulG und
dem Bedinförderungsgesetz ousgedehnt (T2. 83 des BMF-Schreibens v.
31.12.1986, BSIBI I 1987,511.

Die Finonzverwoltung hot durch die iohrelonge, kommentorlose Verwendung
eines dem Gesetz widersprechenden Belehrungstextes eine Art,,Gefohren-
loge" geschoffen. Anspruchsberechtigte und vor ollem ihre Beroter müssen
oufgrund des longiöhrigen Umgongs mit diesem Belehrungstext und onge-
sichts des großen Vertrouens, dos Belehrungen ouf omtlichen Vordrucken
entgegen g ebrocht wird, d ie dem Gesetz widersprechen de Zustö nd ig keits-
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Gl Hinweise

verteilung lt. omtlichem Vordruck, wonoch bei ieder gesonderten Feststel-

l,rng dos Betriebsstöttenfinonzomt fÜr den Antrog ouf lnvZul zustöndig sei,

rwängslaufig ,verinnerlicht" hoben. Willdie Finqnzverwoltung in einem sol-

chen Foll zv der dem Gesetz entsprechenden Verfohrensregelung zurÜck-

kehren, muß sie olles tun, um zu verhindern, doß die von ihr geschoffene

Gefohrenlo ge zu Nochteilen des Anspruchsberechtigten führt. Sie hötte

desholb kloi und unmißverstöndlich die Gesetzesloge wiedergeben und

durch unübersehbore, optische Hinseise d'en geönderten Belehrungstext

kennzeichnen müssen. Dos hot sie nicht geton. Vielmehr hot sie sogor den

Gesetzestext verkürzt und dobei vor ollem ouch den im Gesetz vorkommen-

den Beg riff ,,Gesel lschoft' wegfo l l en lossen, der die gesetzl ich e Zusiö nd i g-

keitsverteil u n g besonders g ut geken nzeich n et hötte.

Die mißversiöndliche Formulierung und die fehlende optische Hervorhebung
t^. ^^^o^iiho,.lan \/nrinhrcn rreänderten BelehrLrnostextes sind ftirdie Frist-LlgJ VVVvr rvvvr vvr - r

versäuÄnis ursöchlich geworden. Bei ordnungsgemößer Belehrung hötten

der Anspruchsberechtigie und sein Beroter erkonnt, doß der Antrog beim

FA W. zu stellen gewesen wöre.

Die Revision wird gem. $ ll5 Abs.2 Nr. l und 2 Finonzgerichtsordnung (FGO)

zugelossen. Die Rechtssoche hot g rundsötzliche Bedeutung. Es ist dorüber zu

beTinden, wie weit die Sorgfoltspflichten eines steuerlichen Beroters bei der

Verwendung omtlicher Vordrucke gehen, insbesondere, ob sich bei long-

iöhriger, kommentorioser V'erwendung eines dem Geseiz wicierspreciteit,jei'
'B"l"htrng.textes 

durch die Finonzvewoltung ein Beroter dorouf verlossen

dorf, doß er bei unverönderier Ubernohme gesetzlicher Regelungen in

no mensg leich g dossel be Rechtsgebiei betreffende Gesetze o uf ei ne g leich-

wohl geanderte Belehrung klor und unmißverstöndlich hingewiesen wird.

Die vorsiehende Entscheidung könnte ouch von dem BFH-Un.v'29.9.1977,

o.o.O., obweichen. Diesem Urteil könnte der Grund solzzu entnehmen sein,

doß sich ein Beroter onhond des Gesetzestextes über Verfohrensfrogen

informieren muß.

Die Froge, ob ouch die Proxis eines freiberuflich tötigen Gemeinschuldners -
Rechtsonwolt, Notor; Steuerberoier; WirtschoftsprÜfer, AzI - mit der Eröff-

nung des Konkursverfohrens über dessen Vermögen in die Konkursmosse

fallt, erortert Gerhord Pope in Wprox 18/94 S.2f+.

Horold Dörn bespricht den Beschlufl des BoyObLG v. 9.,l1.,1993 (wistro 1994,

34) unter dem Arbeitstitel ,,Leichtfertige SteuerverkÜrzung ($ 3ZB AO) und

I eichtferti ger Su bventionsbetru g lg 264Abs' l, Abs. 3 StGBI d u rch den Steuer-

berote/j in wistro 1994, 215 I+'
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Stichwort- u nd Entscheidu n gsverzeich nis
(Heft I -12,19941

Abschlußprüfung
- Bilonzmonipulotionen
- Kronkenhousbilonz

Abtretung
- d. Honororonspruchs

Allgemeiie Geschöftsbedingungen
- Kündigungsrecht

Amtspf lichwerletzung
- Pressemilteilung

Anlogeberotung
- Abgrenzung z. Anlogevermittlung
- Bonitötsprüfung

- Hoftungsousschluß

Annohmeverzug

- d. Mondonten
: Vergütungsonspruch d. StB

Anwolt f. Steuerrecht
- Fochgehilfenousbildung

Anwohsnotor
- Abgrenzung RA-Hofiung

Architektenhoftung
- Wohnflöchenbegrenzung

Aufrechnung

- Zurückbeholiung d. Geldes

Bouherrenmodell

- Einkunftserzielun gso bsicht: Rückkoufongebot

Belehrungspflicht d. SIB/WP
- zu DBA und $50o ESiG
- über Fehler des Vorberoters
- Flohmorktbetreiber

- Geseizgebungsverfo h ren

- Reinvestitionsrücklogg S6b ESIG

Beruf shoftpf lichtversicherung
- Prömienzo hlungspflicht

Berufsverbot

- Schuldnerverzeichnis

Beslötigungsvermerk

- Vero ntworiu n g sbereich

Berufungsschrift

- fürwen und gegen wen
- mehrfoche
: Telefox, Schriftsotz

Betriebsprüfung

- ohne Prüf ungsonordnung
- Vewertungsverbot

Beweislost

- unierlossene Auf klörung/Belehrung: Beweisvermutung

- d. Mondonten

: Substontiierungspflicht d. StB

- Auftrogsumfong

94,327
94,236

94,72

- Kousolitöt
: z. Pflichtverletzung u. Schoden: Grunderwerbsieuerpf licht

- Sochverstöndigengutochten
: Steuenechtsfroge

- Zugong beim FA

Bilonzmonipulotionen

- Abschlußprüferhoftung

Buchführungsouftrog

- Mondontenpflichten
: lnfo on StB

Bürgschoft

- zur Steuerschuld

Dorlegungslost

- Schoden
: fehlerhofte Beteiligung

Dritthoftung
- Prüfungsouftrog

- Vertrog mii Schutzwirkung zugunslen Dritter: Ehefrou d. Mondonten: Prüfungsoultrog

Entnohme

- Buchungshondlung

Erfüllungsgehilfe

- Notor/Beteiligter

Feststellungskloge

- künftiger Anspruch

Finonzgerichtsordnung
- Klogeerhebung, $42 Abs. 2 Sotz I FGO

Flohmorktbetreiber
- Umsotzsteuerprobleme

Fristenkontrolle

- Ausgongskontrollg Fristenkontrollbuch: Hökchenverfohren
: Orgonisotion

- Fristenkonirollbuch
: Frist $5i6 ZPO,6Mte
: Fristuerfügung, Diktot: Telefox

- doppelte -
- Frisfuersöumnis, unverschuldete -: Abwesenheitsonschrift
: Beförderung d. Post durch Mitorbeiter: Fristenkontrollbuch

: Postskeik
: Rechtsirrtum, Dipl.-Jurist: Rechtsirrtum, lrrtum wg. Antrogs{ormulor

- lnformotion des Mondonten
- lnformotion on Mondonten: durch einfochen Brief

- Telefox
:Weisung on Bürokroft

- Weisung on Bürokroft

94,4
94,339

94,375
94,26

94,327

94,375

94,75

94,248

94,327,
385

94,212
94,327,

385

94,104

94,2

94,2

94,152

94,228

94,173
94,165
94,164,

167

94,164
94,39
94,365
94,258
94,166

94,169

94,38

94,58,
302,311

94,3U

94,117
94,117
94,|7

94,126
94,129

94,296

94,40

94,29

94,309

94, t9

94,378
94,2s1
94,228
94,338
94,341

94,224

94,80

94,384

94,258

94,66

94,3,
94,243,

369
94,243

t87
94,196

94,169
94,186
94,164,

167,173
94,186
94,186
94,390
94,168

94,104
94,104
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: Frisiverf ügung, Diktot
: Telefox

Gesomtschuld

- Fehler des 2. RA

Hoftungsbeschrönkung
- Anlogeberotung

Honororonspruch d. StB

- Abiretung
- Annohmeverzug d. Mondonten
: keine Nochleistungspflicht
: Vermögensvorteil d. StB

- Aufrechnung
: mii n. fölliger Honororforderung

- Berotungsgebühr
: stille Beteiligung

- Buch{ührung
: Klörung d. Belege

- Doppelquo lifikotion WP/SIB

- Ein{orderborkeii, 0 9 StBGebV
: Fehleroufdeckung, $ 2l StBGebV
: im Prozeßvortrog

- Entstehung d. -
- Fölligkeir, s 7 siBGebv
- Gebührenrchr^nen, ! ll StBGebV
: Buchführungshonoror
: Mittelgebr:hr, überschreiten der -

- Gegenstondswert
: fehlender Johresumsotz

- Pouscholgebühr, 514 StBGebV
: Beweislost
: nichtige -, Vergütungsonspruch

- Schriftform
: Hinweispflicht d. StB

- Tilgung
: kein Verrechnungshinweis

- Unkostenpouschole, 916 StBGebV
: iede Steuererklörung

- Veriöhrungsbeginn
: Gebührenrechnung im Prozeß

- Zeitgebühr
: Angobe 513 StBGebV
: Frogebögen d. KK und AA
: Gespröch mit neuem StB
: Klörung d. Belege

lnvestitionszuloge

- Fürsorgepflicht d. FA

- Mißverstöndnis wg. Antrog

- Verbleibensfrist

Kousolitöt

- Berotungsfehler
- Beweislost

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

- Schuizzweck, Notorfehler
- Unterbrechung d. -
Kenntnis d. Steuerrechts

- Rechtsprechungsö nderung
: Grunderwerbsieuere i. Bo uherrenmodell

- Zeitschriften
: DSIR

Kenntnis d. Zivilrechts

- BGH-Meinung
: Rechtsprechungsönderung

Klogeerhebung
- beim FG, $47 Abs. 2 Sotz I FGO

Kollegiolgerichtsentscheidung
- Verschulden

Konkursverwolter
- Sicherungsgut, Veröußerung

Kronkenhousbilonz

- Abschlußprüfung
- Pf legesotzermittlung

Kündigung d. Mondots
- Formulorverlrog

Mondontenpflichten
- lnfo on StB

Mondolsübernohme
- Ermiitlungspflichi

Mohnbescheid
- Bezeichnung d. Anspruchs

Mietverlrog m. Angehörigen

Miwerschulden

- Hoftungsverteilung
- Rechtsmitiel, unterlossenes

- Vorsotz d. Geschödigten
- Zurechnung des Verschuldens des 2. RA

Notcr
- Anwoltsnoior
: Abgrenzung RA-Hoftung

- Belehrungsp{licht
: Au{loge d. Bonk
: Genehmigungsp{licht, $ l2 GrdstVG,

$i9 BBouG
: Vormerkungswirkung

- Beweislost
: Kousolitöt Noto rfehler/Schoden
: Erschlie0ungskosten

- Formulierungspflicht

- Prrifungspflicht
: Vertretungsvollmocht

- Sochverholtsermittlung

- Wille d. Beteiligten

Niederschlogung

- der Steuerschuld

Prospekthoftung

- Veriöhrung
: $5lo WPO
: S 195 BGB

Prozeßvollmocht

- Ausschlußfrist z. Vorloge
: doppelte Zustellung
: lnformotion d. Mondonten

Prüfungsoufirog

- Bilonzmonipulotion d. Mondonten

Prüfungspflicht

- d. Johresobschlusses
: noch Umwondlung

Rechtsonwolt

- Berotungspflichten
: Buchwertklousel
: Verfossungsbeschwerd e,

Mißbrouchsgebühr
: Versorgungsousgleich, S 1587c Nr. I BGB

- Kündigungserklörung
: Originolvollmochi

94,365
94,38

94,157

94, \4

94,351

94,123
94,387

94,125
94,133

94,130

94,56
94,351

94,351
94,14
94,22

94,58

94,35r

94,58
94,351
94,351
94,123

94,122
94,390
94,326

94,338

94,338

94,139
94,14]'

94,117

o^ 72

94,126
94,\26

94,67
94,40
94,327
94,153

94,383
94,16,
23
94,306
94,307

94,236
94,236

94,161

94,209

94,58,
302,3il

94,375

94,376

94,93

94,136

94,40

94,296

94,2
94,29

94,35
94,82
94,314,

3t7

94,29
94,82
94,82,

314,317

94,24

94,3
94,3
94,158
94,37
94,36

94,75

94,283
94,283
94,283

94,152
94,152
94,68

94,327

94,187

94,66
94,160

94,18794,152
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- Moklertötigkeit
- Vergleich, Mondonieninieresse
- Zulossung
: Anstellun g/Treuho ndo nsio li: Versicherungsmokler
: Ko m mer-Geschöfts{ührer

Rechtsberolung
- Abwicklung d.

nichtigen Rechisberotungsveriro g es: Honororonspruch
- des Gewerbebetreibenden Art. I 5 5: unmittelborer Zusommenhong
- Honororrückzohlung
- Kindergeldsoche
- Rechtsbeistond
: Gesel lschoftsrecht,/ Pochtvertro g

- Schuldenregulierung

Sochverholtsermittlu n g

- durch d. RA
: wg. Zusiellung

Schoden
- Anlogeberotung
- Anlogezinsen
- Anwoliskosten f. Strofuerfohren
- Grunderwerbsteuerbelosiung
- Kosten d. StB, Fehleroufdeckung
- Nutzungsentzung
- Schötzung s. dori
- Steuervorteile
: rechtswidrige -

- Vermögensouswirkungen
: bei fehlerho{ter Anloge

- Wohnroum, steuerbeg ünstigt: Architektenhofiung
- Zinsschoden/Anlogezinsen

Schodenbeseitigung

- honororfrei

Schötzung ($ 162 AO)
- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

- nichliger Schötzungsbescheid

Schuldbeitritt

- zur Steuerschuld

Schuldnerverzeichnis

- Berufsverbot

Singulorzulossung

Sozietöt
- Au{lösung
: Steuerhofiung

StB-GmbH

- Alleingesellschofler' RA

- ouslöndische -
Steuerberotungsgesetz
-s5: Verstoß gegen -
Steuerberoterkommer

- Merkblott, Lohnsieuerberoiung

Steuerberotun gsverlro g
- Auflösung d. -: fristlose Kündigung, 8627 BGB
- Formulorvertrog
: Kündigungsrecht

- Kündigung, 9627 BGB

94,122
94,297

94,252
94,122
94,122

94,62

94,224
94,62
94,26

94,266
94,269

94,216

94,248

94,29
94,228

94,187

94,341
94,343

94,75

e!,80
94,208

94,364

94,2

94,58

- Nichtigkeit
: unerloubte Steuerberotung

Steuergeslohungsberotung

- Abfindung

Steuerhinlerziehung
- Kenntnis d. FA

- Sieuerberoier, Mittöter

- Veriöhrung

- Vermögensieuer t

- Vorbereitung der Steuererklörung d.

Steuerschuld

- Niederschlogung

Streitverkündung

- Veriöhrungsunterbrechung

Telefox

- Anweisung on Bürokrofi
- Fehler i. Emp{ongsgeröt
- Fristenkontrollbuch

- neue Telefoxnummer d. Justiz

- Vollmochtsnochweis

- Zugongsnochweis

Testot

- Vero ntwortun gsbereich

Treuhönder

- Auskunftspflicht

- gewerbliche Einkünfte

- Prospektongcben
: unrichtige

- Rechnungslegungspf licht

Umsotzsteuer
- Ausweis durch Nichtunternehmen,

Ehegotten

- Ehegotten m ietveriro g
- Flohmorktbetreiber, 04 Nr. 12o

Unterbrechung der Veriöhrung, $ 209 BGB
- Klogezustellung, Verzögerung
- Mohnbescheid
- Streitverkündung

Unterschrift

- Klogeschrift

Untreue, $266 SIGB
-d.RA
- Vermögensverwolter

Verdeche Gewinnousschüttung
- Steuerberoiungs-GmbH im Konzern: Honororrechnung
- Zohlung für Kundenstomm

Verf ossun gsbeschwerde

- Mißbrcuchsgebühr

Veriöhrung, $ 5l BRAO
- Anlogerot
- Belehrung über Fehler u. Verjöhrungs-

vorschrift, Sekundö ro nspruch: Anloß zur Belehrung: Kenntnis d. Fehlers u. Veriöhrungsvorschrift: neues Mondot: neuer M
- Provisionsgeschöfte

- Veriöhrungsbeginn
: Anlog6enischeidung
: Schodenentstehung

94,62
94,124

94,3U

94,374

94,326
94,70,
92
94,122
94,326
94,92

94,75

94,54

94,38
94,367
94,258
94,225
94,296
94,28

94,212
94,92
94,229

94,259
94,93
94,54

94, 12

94,115
94,115

94,224
94,28

94,66

94,198

94,53
94,199
94,53

94,199
94,51

94,248
94,228
94,384
94,248
94,393
94,161

94,384

94,310
94,258

94,66
94,310

94,326

94,186
94,364

94,199
94,198

94,58,
302,31r

94,58
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Veriöhrung ($ 68 StBerG, $ 5l o WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler und

Veriö hrungsvorschrift, Sekundö ronspruch
: Au{hebung des Vorbeholts der Noch-

prü{ung
: Mondotsende
: neue OFD-Verfügung

- Prospekthoftung

- Verjöhrungsbeginn
: Bilonlehler
: Einspruchsfrisi
: Frisioblouf
: Gewinnverwend ungsbeschluß
: Grundsotz d. Schodeneinheit
: Kosten d. Prü{ungsberichtes
: Steuerobwölzung o. Mieter
: Umsctzsteuerschoden

Zugo ng d. Steuerbescheides

Veriöhrung, $ 195 BGB

- Prospekthoftungso nsprüche

Veriöhrung ($ 852 BGB, $ 19 BNotO)
- Feststellungsinteresse, kün{tiger Anspruch

- Kenntnis d. Schodens
: vor Schodeneintritt?
\/^,iÄL,, ,^^^l- ^^i^^Ye, te,,, v,,vreev,,,',
: Schodenentsiehung
: mii Urteil?

Verschulden
- BGH-Rechtsprechung

- Kollegio lgerichtsentscheidung

Versorgungsousgleich
- Herobsetzung, SlSSZc Nr. I BGB

Verwertungsverbot
- keine Betriebsprüf ungso nordnung

Vollmocht
- Kündigung d. RA

- Nochweis d. -
- ousl. SiB-Ges.

Vormund
- Geldonloge
- Pflichtverletzung

Vorteilsousgleich

- d. Steuerberoters

- Steuervorteil
: AfA-Vorieile

Wiedereinsetzung
- Büroversehen des SIB/RA/WP
: lnfo d. Justizbehörde/neue Tele{oxnummer

- Fristenkontrollbuch

- Fristenkontrolle
: Fristenkonirollbuch

: Frisfuersöumnis, unverschuldete -: folsche Rechismittelbelehrung
: feh lerhofte Telefono uskunft

Werbeverbot
- Bronchentele{onbuch

- Proxisbroschüre

- StB-Nome in Unternehmensberotungsfirmo

- Tötigkeitshinweise

Wirtschoftsprüferordnung (WPO)

- gewerbliche Tötigkeit
($43 Abs.3 Nr.I WPO)

: Fortbildungssemino re
: Vortro gsvero nsto ltu n gen

94,326
94,326

94,235
94,86
94,234
94,283

Y4,YJ
94,175
94,\75
94,93
94,93
94,93
94,85
94,212,

234
94,259

94,283

94,139
94,161

94,159

94,104

94,187
94,296
94,364

94,177
94,177

94, ...

94,248

94,146
94,258
94,224
94,146

WP-GmbH
- Leiter, ondere
- Stommkopitol

Au{goben
nochweis

94,92
94,92

Zinsschoden

- Dorlegungslost

Zugong

- Beweis d. -: d. Telefox

Zurückbeholtungsrecht
- Geldforderungen

Zuslellung

- Anderungsbescheid, Klogeverfohren
- Empfongsbekenntnis

BGH v. 10.2.1992 - |XZR109/93
: NJW 1994,1472
:D81994,873
:WM 1994,lll4
: DSIR 1994,756
: VersR 1994,938

BGH v 15.l0.1992 IXZR43/92
: VersR 1993, 358
:WM 1993,251

BGH v. 22.10.1992 -V ZRll2/92
: NJW 1994,55
:D81993,2584

BGH v. 28.1.1993 - IXZB 4l/92
: VersR 1993, 630

BGH v. 6.5. 1993 - I ZR 183/91
: st91993,422
: Wlr.4 9-q, 1605
: DSIR 93,1463
: BB 93,16ll

BGll v. 27. 5.1993 - lX ZR 66/92
:WM 1993,1513
: NJW 1993,2744
: VersR 1993,1244
:D81993,2326

BGH v. 3. 6. 1993 - lX ZRllg /92
: VersR 1994,181

BGA v. 7. 6.1993 - V StR 212193
:wistro 93,302

BGH v. 14.6.1993 - AnwZ lBl 15/93
: BRAK-Mitt.1994,43

BGll v.24.6.1993 - lXZR2t6/92
:WM 1993,1889
:D81993,2327
: NJW 1993,2747

9GHv.24.6.1993 - Vll ZR8/93: VersR 94,200

BGH v. 11.8.1993 - 2 StR 309/93
: wistrc 93, 300

BGH v. 13.9.1993 - AnwSt lR 6/93
: BRAK-Mitt. 1994,51

BGH v. 13.9.1993 - AnwZ lBI24/93
: BRAK-Mitt.1994,42

BGH v. 13.9.1993 - AnwZ lBl25/93
: BRAK-Mitt.1993,219

94,258
94,296

94,308

94,26

94,308

94,187

oAa
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